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Abb. 1:  Impressionen aus dem Untersuchungsgebiet 



 

 

 

 

   

 

Vorwort

Die vorbereitenden Untersuchungen (VU) 

gelten als Voraussetzung und Beurteilungs-

grundlage für die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes und für die Definition 

durchzuführender Sanierungsmaßnahmen in 

diesem Bereich. Hierfür werden soziale, struk-

turelle und städtebauliche Verhältnisse mittels 

Bestandserhebung und Analyse erarbeitet. 

Daraus abgeleitete Missstände und Mängel 

werden im Rahmen der Untersuchung aufge-

zeigt und begründen letztlich die Notwendig-

keit einer Sanierungsdurchführung nach Bau-

gesetzbuch (BauGB).  

Durch die Ergebnisse des städtebaulichen 

Wettbewerbs zur Ortsmitte Dettingens in den 

Jahren 2014 bis 2016 waren Chancen und 

Möglichkeiten aber auch Missstände und 

Handlungspunkte bereits definiert.  

Diesem Impuls folgend beschloss der Ge-

meinderat der Stadt Konstanz gemäß § 141 

Abs. 3 des BauGB die Einleitung der vorberei-

tenden Untersuchungen für den Bereich 

„Ortsmitte Dettingen“ am 20.07.2017. Am 

25.07.2017 wurde dieser Beschluss ortsüblich 

bekannt gemacht. Die STEG Stadtentwicklung 

GmbH wurde von der Stadt Konstanz beauf-

tragt, die erforderlichen vorbereitenden Unter-

suchungen durchzuführen.  

Bereits die Zwischenergebnisse im Oktober 

2017 zeigten, dass im Untersuchungsgebiet 

städtebauliche und funktionale Mängel vorlie-

gen, die mit Hilfe des Instrumentariums der 

städtebaulichen Sanierung behoben werden 

sollen. 

Daraufhin stellte die Stadt Konstanz für den 

Teilort Dettingen einen Antrag zur Aufnahme 

in ein Programm der Städtebauförderung. Ziel 

ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände 

und die vitale Stärkung des Zentrums eines 

wachsenden Ortsteils. 

Die Stadt arbeitet fortwährend an einer ge-

samtörtlichen Entwicklung Dettingens. Ange-

sichts der zunehmenden demographischen 

und strukturellen Veränderungen und aktuel-

len Herausforderungen wird Konstanz das 

Konzept als integriertes städtebauliches Ent-

wicklungskonzept fortschreiben. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Stadt 

Konstanz, dem Gemeinderat, der Verwaltung 

und den teilhabenden Bürgern sowie den 

öffentlichen Aufgabenträgern für die Unterstüt-

zung bei der Durchführung der Vorbereitenden 

Untersuchungen bedanken. Durch das Enga-

gement der Sanierungsbeteiligten, die Anmer-

kungen und Hinweise der öffentlichen Aufga-

benträger sowie die positive Resonanz der 

Bürgerschaft, kann auf einen erfolgreichen 

Verlauf der anstehenden Sanierungsmaß-

nahme „Ortsmitte Dettingen“ geschlossen 

werden.  

Die Bearbeiter 
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1 Einführung

1.1 Auftrag 

Die Stadt Konstanz beauftragte die STEG 

Stadtentwicklung GmbH im Jahr 2017 mit der 

Erarbeitung von vorbereitenden Untersuchun-

gen für die „Ortsmitte Dettingen“ in Konstanz-

Dettingen.  

Die breit angelegte Untersuchung dient dem 

Ziel städtebauliche Missstände herauszuarbei-

ten und zielgenaue Maßnahmen zu benen-

nen. Die Maßnahmen sind nur gesamthaft mit 

Hilfe des Instrumentariums der städtebauli-

chen Sanierung umzusetzen.  

Aufbauend auf die vorangegangene Bürgerbe-

teiligung während des städtebaulichen Wett-

bewerbs in den Jahren 2014-2016, konnte 

diese durch die öffentliche Vorstellung des 

Beginns der VU im Juli und der Beteiligtenbe-

fragung im September 2017 fortgeführt wer-

den.  

1.2 Inhalte der Vorbereitenden 

Untersuchung 

Der vorliegende Ergebnisbericht beinhaltet 

insbesondere: 

■ die Festlegung und Beschreibung der 

städtebaulichen Missstände und  

Mängel, 

■ die Formulierung der Sanierungsziele 

anhand eines Neuordnungskonzeptes 

und eines Maßnahmenplans, 

■ die Einschätzung der Durchführbarkeit der 

Sanierung hinsichtlich der Finanzierbarkeit 

und der Mitwirkungsbereitschaft der Sa-

nierungsbeteiligten, 

■ die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange, 

■ Empfehlungen zur Durchführung der Sa-

nierungsmaßnahme unter Berücksichti-

gung des besonderen Städtebaurechts 

des Baugesetzbuches. 

 

Dazu wurden im gesamten Untersuchungsge-

biet nahezu alle Gebäude augenscheinlich 

nach ihrer baulichen Substanz untersucht und 

ein Gesamtbild der Wohnungsausstattung im 

Rahmen einer Fragebogenaktion ermittelt. 

Zudem wurden die Auswirkungen der räumli-

chen und funktionalen Gliederung und die 

Funktionsfähigkeit des Gebietes insgesamt 

analysiert. 

Die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige 

Nutzungsberechtigte wurden im Rahmen einer 

Auftaktveranstaltung (Bürgerdialog) am 

25.07.2017 über das geplante Sanierungsge-

biet und die dazugehörigen Vorbereitenden 

Untersuchungen informiert. Mit einer schriftli-

chen Umfrage wurden unter den Eigentümern, 

Mietern und Gewerbetreibenden und darüber 

hinaus die Träger öffentlicher Belange gebe-

ten, ihre Bedenken oder Anregungen zur an-

stehenden Sanierung vorzutragen. 
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1.3 Das Untersuchungsgebiet  

Der Stadtteil Konstanz Dettingen befindet sich 

nordwestlich der Konstanzer Stadtgrenze, auf 

einem Höhenrücken des Bodanrücks zwi-

schen Unter- und Obersee.  

Das Untersuchungsgebiet „Dettingen Ortsmit-

te“ wird im Süden durch die südliche Bebau-

ung an der Allensbacher Straße, im Osten 

durch die Kapitän-Romer-Straße mit westli-

chen Kreuzungsbereich, im Norden entlang 

der Bebauung am Schulweg, mit Einbindung 

der Kapitän-Romer Straße 13, Südlich der 

Stellplatzfläche am Dorfpltz und im Westen 

durch die angrenzende Bebauung der Straße 

Im Butzen begrenzt.  

Es dient überwiegend Wohnzwecken, durch 

Einzelhandel ergänzt, der die Grundversor-

gung der Einwohner sichert. Neben der 

Grundschule sind weitere öffentliche Nutzun-

gen, wie eine Mehrzweckhalle und einen Kin-

dergarten vorhanden. 

Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 

etwa 3,74 ha. Die genaue Abgrenzung kann 

den Plänen im Anschluss an den Textteil ent-

nommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2:  Lage im Raum 

Quelle: LUBW 
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2 Sanierung nach dem besonderen 
Städtebaurecht des Baugesetzbuchs

2.1 Ablauf der Vorbereitenden 

Untersuchungen „Ortsmitte  

Dettingen“ 
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3 Ausgangslage und Rahmenbedingungen  
der Stadtentwicklung  

3.1 Stadtgeschichte und Gliederung  

Am 22.April 1975 wurde die ehemalige Ge-

meinde Dettingen-Wallhausen aufgrund des 

Baden- Württembergischen Gemeindereform-

gesetzes als Stadtteil  nach Konstanz einge-

meindet. Die damalige Lebensgrundlage be-

stand bis zu dieser Zeit aus Fischerei, Land- 

und Forstwirtschaft. 

3.2 Landes- und Regionalplanung  

und Lage im Raum 

Die Stadt Konstanz ist die größte Stadt am 

Bodensee und ist Kreisstadt des Landkreises 

Konstanz. Sie liegt am Ausfluss des Rheins in 

den Bodensee und grenzt direkt an die 

Schweiz. Konstanz und das schweizerische 

Kreuzlingen sind im Laufe der Jahre immer 

dichter zusammen gewachsen, sodass die 

Staatsgrenze kaum mehr wahrnehmbar ist. 

Konstanz weißt eine Gemarkungsfläche von 

5.411 ha auf. Die Einwohnerzahl liegt bei ca. 

85.892 Bürgern (Stand Frühjahr 2018). Das 

Untersuchungsgebiet befindet sich in Kon-

stanz-Dettingen. Der Stadtteil liegt etwa 12 km 

von der Konstanzer Kernstadt entfernt und hat 

heute ca. 3.350 Einwohner. Dettingen ist um-

geben von Landschaftsschutz, Naturschutz 

und FFH-Gebieten und liegt auf dem Bodan-

rück in landschaftlich reizvoller Lage inmitten 

mehrerer, durch die Eiszeit entstandenen 

Drumline, von denen sich einer im nördlichen 

Bereich am Rande des Sanierungsgebietes 

befindet. Die Erschließung ist durch die L220 

gesichert. 

Der Bodenseeraum verfolgt mit dem Modell-

vorhaben der Raumordnung (MORO) „Euro-

päischer Verflechtungsraum Bodensee“ das 

Ziel die grenzüberschreitende Abstimmung 

und eine enge Kooperation mit der Metropol-

region Zürich zu fördern. Konstanz als größte 

Stadt am Bodensee unterstützt dies maßgeb-

lich. Aufbauend auf dem Bodenseeleitbild mit 

dem Ziel, die Region als Lebensraum in Euro-

pa dauerhaft umweltgerecht zu sichern, Gren-

zen zu überwinden und das Wirtschafts-, So-

zial- und Bildungsgefüge abzustimmen, wurde 

ein Zukunftsbild für die Raumstruktur des Ver-

flechtungsraums entwickelt.  

Der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-

Württemberg (LEP 2002) ist ein übergeordne-

ter Gesamtplan, der rechtsverbindliche Ziele 

für raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen vorgibt. Die darin enthaltenen 

Grundsätze, stellen allgemeine Aussagen dar, 

die bei raumbedeutsamen Vorhaben zu be-

rücksichtigen sind (Wirtschaftsministerium 

Baden-Württemberg, Abteilung 5 Strukturpoli-

tik und Landesentwicklung: Landesentwick-

lungsplan 2002 Baden-Württemberg, 2002).  

Die Stadt Konstanz ist Oberzentrum der Regi-

on Hochrhein-Bodensee und als Verdich-

tungsraum ausgewiesen. Verdichtungsräume 

stellen bedeutende Wohnschwerpunkte und 

herausragende Wirtschaftsstandorte mit hoher 

Standortqualität, dar. Die Flächenentwicklung 

basiert auf dem Leitbild der dezentralen Kon-

zentration.  

Neue Flächenausweisungen und -entwick-

lungen sind kleinräumig abzustimmen in Be-

zug auf die Zuordnungen von Wohn- und Ar-

beitsstätten, Verkehrs-, Versorgungs- und 

Grüninfrastrukturen. Neues Bauland ist vor-

zugsweise entlang der Entwicklungsachsen 

und in zentralen Orten auszuweisen sowie in 

Bereichen mit einer guten ÖPNV Anbindung. 

Als Oberzentrum kommt der Stadt Konstanz 

die Versorgungsfunktion, mit hochqualifizierten 

und spezialisierten Einrichtungen und Arbeits-

plätzen für die Region, zu. Konstanz liegt an 

den Landesentwicklungsachsen Konstanz– 

Radolfzell am Bodensee–Singen (Hohentwiel) 

(–Geisingen/Immendingen), Konstanz(–Frie-

drichshafen/Ravensburg Weingarten) und 

Konstanz (–Zürich). 

Der Regionalplan ist das zentrale Planungs-

instrument zur Abstimmung der Raumentwick-
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lung in der Region. Konstanz zählt zu dem 

Regionalverband Bodensee-Hochrhein. Es gilt 

der rechtsgültige Regionalplan 2000, welcher 

1996 genehmigt wurde. 2009 wurde die Ge-

samtfortschreibung des Regionalplans Hochr-

hein-Bodensee eingeleitet. 

Konstanz bildet das alleinige Oberzentrum der 

Region. Daher sind die Sicherung und der 

Ausbau der zentralörtlichen Funktionen auch 

in den Ortsteilen von großer Bedeutung. Kon-

stanz ist als kultureller Mittelpunkt und als 

Stätte des geistigen Austausches auszubau-

en. Konstanz übernimmt innerhalb der Region, 

eine oberzentrale Versorgungsfunktion. Au-

ßerdem übernehmen zum Teil auch Zürich, 

Basel und Freiburg diese Funktion für die 

Region.  

Der Stadt Konstanz als Oberzentrum werden 

gemäß Regionalplan folgende Funktionen 

zugewiesen: Schwerpunkt für Wohnbauent-

wicklung, Sicherung des gewerblichen/ indust-

riellen Bestandes, Schwerpunkt für gewerbli-

che Entwicklung, Schwerpunkt für Dienstleis-

tungen, Rehabilitationsklinik und Fachklinik.  

Die Siedlungstätigkeit soll sich entsprechend 

dem LEP entlang der Entwicklungsachsen 

konzentrieren. In diesen Gebieten ist die künf-

tige Siedlungsentwicklung vorrangig auf den 

ausgewiesenen Wohnsiedlungsbereichen und 

die Schwerpunkte für Industrie und Dienstleis-

tungseinrichtungen zu konzentrieren. In erster 

Linie sind die Innenentwicklungspotenziale 

auszuschöpfen, die sich aber in den vergan-

genen Jahren erschöpft haben. Um dem Ziel 

des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-

den und dem steigenden Siedlungsdruck ge-

recht zu werden, gibt der Regionalplan bezüg-

lich der Realisierung von Baugebieten eine 

Mindestgeschossfläche von 0,4 vor. 

  

 

Abb. 3:  Landesentwicklungsachse LEP 2002  (Ausschnitt)  

Quelle:  Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg Abt.5 Strukturpolitik 
und Landesentwicklung, 2002 
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Abb. 4:  Landesentwicklungsachse LEP 2002 (Ausschnitt) 

Quelle:  Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg Abt.5 Strukturpolitik 
und Landesentwicklung, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Handlungsprogramm Wohnen  

Die Stadt Konstanz hat im Jahr 2014 das 

„Handlungsprogramm Wohnen„ beschlossen 

und im Jahr 2018 fortgeschrieben.  

Für den Zeitraum 2016 bis 2035 wird ein 

Wohnungsbedarf von rund 7.900 Wohnungen 

prognostiziert – der Bedarf an dringend benö-

tigtem bezahlbarem Wohnraum steigt weiter. 

Auf Grund der besonderen geographischen 

Lage der Stadt, ist die Entwicklung nur einge-

schränkt möglich. Dies bedarf an höherer 

Sorgfalt im Umgang mit der Flächenentwick-

lung.  

Im Ortsteil Dettingen konnte im Jahr 2014 auf 

östlicher Seite mit der Entwicklung „Schmid-

tenbühl“ neue Wohnnutzung geschaffen wer-

den. Weitere zeitnahe Planungsgebiete sind 

„Brühläcker“ als Wohnbauentwicklung, sowie 

„Brunnenhalde“ und „Hofäcker“ im südlichen 

Teil Dettingens, als Mischgebietsentwicklung. 
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3.4 Historisches 

Dettingen wird 730 n.Chr. unter dem damali-

gen Dorfnamen Tettingen in einer Urkunde 

erwähnt. Es besteht ein Zusammenhang mit 

der Christianisierung des Dorfes im alemanni-

schen Raum. Im Laufe der Zeit gelangte Det-

tingen von dem Besitzanspruch der Königs-

pfalz Bodman über das fränkische Kloster 

Reichenau hin zu der Kommende Mainau des 

Deutschen Ordens. Letztere hat die mittelalter-

lich belegte Dorfkirche zuletzt in spätbarock 

verändert, bevor sie 1928 im Wesentlichen 

ihre heutige Gestalt erhielt.  

Im Jahr 1587 wird Dettingen erstmals urkund-

lich als eigenständige Gemeinde erwähnt.  

Einen Tiefpunkt erlitt die Entwicklung des Or-

tes um das Jahr 1632 herum, als während des 

30-Jährigen Krieges ein Großteil der Bevölke-

rung vertrieben oder auch getötet wurde.

Auf ein beachtliches Bestehen können die 

Gasthäuser Kreuz und Traube zurückblicken. 

Seit fast 200 Jahren befindet sich das Gast-

haus Kreuz im Besitz der Familie Rommel. Im 

Jahr 1831 erhielt Michael Waldraff (1775-

1834) die erste Konzession zum Ausschank 

von Getränke, sowie Ausgabe von heißen und 

kalten Speisen. Ab 1891 führte Maria Hamm, 

nach dem Tod ihres Mannes, das Gasthaus 

ganze 50 Jahre alleine. Eine solche Führung, 

durch eine Frau, für die damaligen Zeiten 

völlig unverständlich. Durch bewegende Zei-

ten, durch verschiedene Kriege, konnte sich 

die Familiengeschichte bewähren.  

 

Abb. 5:  Postkarte aus dem Jahr 1934 

Quelle:  Stadtverwaltung Konstanz 
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Das Alte Schulhaus von 1912 liegt dem soge-

nannten „Kaufhaus Okle“ in der Ortsmitte in 

städtebaulich prägnanter Lage gegenüber. 

Das Gebäude wurde im Norden durch zusätz-

liche Schulräume, die heute von Vereinen 

genutzt werden und einen Schlauchtrocken-

turm der Feuerwehr, der heute nicht mehr als 

solcher genutzt wird, erweitert. Seit die Dettin-

ger Hauptschule 2012 mangels Schülern auf-

gegeben wurde, ist die Grundschule in das 

Gebäude der ehemaligen Hauptschule umge-

zogen und das Alte Schulhaus soll nun zum 

Bürgerhaus umgebaut und neu genutzt wer-

den.  

  

 

Abb. 6:  Zeichnung aus Baugenehmigung 1910 

Quelle:  Stadtverwaltung Konstanz 
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3.5 Bauleitplanung 

Die vorbereitende Bauleitplanung bildet der 

Flächennutzungsplan (FNP). Für eine nach-

haltige und abgestimmte Flächennutzungspla-

nung haben sich die Gemeinden Konstanz, 

Allensbach und Reichenau zu der Verwal-

tungsgemeinschaft „Bodanrück-Untersee“ zu-

sammengeschlossen und einen gemeinsa-

men Flächennutzungsplan erstellt.  

Dieser ist seit dem 18.01.2000 rechtskräftig. 

Die neusten rechtswirksamen Änderungen 

sind von dem 20.06.2013. 

Innerhalb von Dettingen sind mehrere Bebau-

ungspläne gültig, wie man den folgenden Aus-

schnitten entnehmen kann. Der Bereich des 

Untersuchungsgebiets wird von drei Bebau-

ungsplänen umgrenzt: „Grasweiher“, „Win-

tersberg“ und „Auf der Halde“.  

Aktuelle und geplante Baugebiete 

■ Dettingen besitzt noch Potenzialflächen 

für Wohnen am nördlichen und östlichen 

Ortsrand, so wie für eine Mischnutzungs-

fläche am westlichen Ortsrand. 

■ Rechtskräftige/r Bebauungsplan und/oder 

nach § 34 BauGB im Untersuchungsge-

biet:  

‒ „Grasweiher“,  

rechtskräftig seit 15.11.1990; 30.06.1980 

‒ „Wintersberg“,  

rechtskräftig seit 05.11.1970 

‒ „Auf der Halde“,  

rechtskräftig seit 20.07.1972 

■ Art der baulichen Nutzung im Untersu-

chungsgebiet: Mischgebiet  

■ Die Entwicklung neuer Wohngebiete 

ergibt in Summe rund 390 neue WE für 

den Ortsteil Dettingen: 

„Schmidtenbühl-Nord“, ca. 200 WE 

„Brühlacker“, ca. 60 WE 

„Ortsmitte Dettingen“, ca. 30 WE und Se-

niorenwohnanlage 

„Hofäcker“, ca. 100 WE 

 

 

  

 

Abb. 7:  Übersicht der neuen Wohngebiete in Dettingen 

Quelle:  Stadt Konstanz 
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3.6 Bevölkerungsentwicklung 

 Stadtteil Dettingen Konstanz 

Einwohnerzahl 
Stichtag 31.12.2017 

3.334 EW 85.892 EW 

Bevölkerungsentwicklung  
2000 bis 2017 

+273 Pers. +8,9% +12.088 Pers. +16,4 % 

Bevölkerungsvorausberechnung  
der Stadt Konstanz 2016 bis 2035 

+ 457 Pers. + 13,6 % +10.450 Pers. +12,2 % 

Durchschnittsalter 
Stichtag 31.12.2017 

43,6 Jahre  
41,1 Jahre 

(43,2 Jahre BW) 
 

Anteil der unter 18-Jährigen 
Stichtag 31.12.2017 

590 Pers. 17,7% 12.111 Pers. 
14,1 % 

(16,8 % BW) 

Anteil der über 65-Jährigen 
Stichtag 31.12.2017 

777 Pers. 23,3 % 16.148 Pers. 
18,8 % 

(19,6 % BW) 

Durchschnittliche Haushaltsgröße 
Stichtag 31.12.2016* 

2,1 Pers  
1,8 Pers. 

(2,2 Pers. BW) 
 

Ausländeranteil 
Stichtag 31.12.2017 

230 Pers. 10,0 % 13.555 Pers. 
15,2 % 

(13,9 % BW) 

Tab. 1:  Bevölkerungsentwicklung im Ortsteil Dettingen und der Gesamtstadt Konstanz 

Quelle:  Stadt Konstanz, Referat Oberbürgermeister - Statistik und Steuerungsunterstützung  
(Eigene Einwohnerfortschreibung) StaLA 2017 
 

* Haushaltegenerierung zurzeit nur für das Jahr 2016 abgeleitet. 

 

 

+5,3 % 

2035 

 

 

 41,1 Jahre 

2017 

Bevölkerungsvorausberechnung ohne Wanderung  Durchschnittsalter 

 

 1,8 Pers. 

2016 

 

 

15,2 % 

2017 

Durchschnittliche Haushaltsgröße  Ausländeranteil 

 

18,8 % 

2017 

 

 

14,1 % 

2017 

Über 65-Jähirge Unter 18-Jährige 

Abb. 8: Bevölkerungsentwicklung im Ortsteil Dettingen 

Anmerkung: Daten aus der Grafik bezogen auf Konstanz 
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3.7 Stadtentwicklungsplanung 

Entwicklungskonzept  

Das 2008 veröffentliche Stadtentwicklungs-

konzept – STEP 2020, definiert die stadtent-

wicklungspolitischen und strategischen Ziel-

setzungen und setzt den Grundstein für die 

weitere Entwicklung. 

Damit passt sich die Stadt im Hinblick auf ihre 

ganzheitliche Entwicklung den geänderten 

Rahmenbedingungen und neuen kommunalen 

Herausforderungen an und richtet ihre Stadt-

entwicklung zukunftsfähig aus. 

Das Konzept wurde unter intensiver Beteili-

gung der Bürgerschaft entwickelt. Im Aus-

tausch konnten Anregungen und Ideen zur 

Entwicklung von räumlichen Zielsetzungen 

und konkreter Maßnahmen eingebracht wer-

den. 

Das Entwicklungskonzept bietet die ideale 

Grundlage zur Entwicklung von Gebieten mit 

Erneuerungsbedarf im Kontext des ‚Gesamt-

gefüges der Stadt. 

 

Handlungsfelder mit Leitlinien 

Die Stadt Konstanz hat in den vergangenen 

Jahren wegweisende Marken in Richtung 

Stadtentwicklung gesetzt.  

■ Einzelhandelskonzept – Büro Dr. Acocel-

la, 2015  

■ Energie – Integriertes Klimaschutzkon-

zept, Pöyry Deutschland GmbH, 2016 

■ FNP – 2000 genehmigt, 2013 fortge-

schrieben 

■ Masterplan Mobilität Konstanz 2020+  

■ HAPROWO – Handlungsprogram Woh-

nen, Stadt Konstanz, 2014 

■ Klima – Klimaschutzkarte, INKEK Institut 

für Klimaschutz und Energiekonzepte 

2015 

■ STEP 2020  

■ Im Jahr 2008 hat die Stadt Konstanz ein 

Stadtentwicklungsprogramm – STEP 

2020 aufgestellt.  

■ Zukunftsstadt – Stadt Konstanz, 2015 

Dettingen: 

■ Wettbewerb im Bereich Ortsmitte Dettin-

gen, 2014-2016 

‒ Anerkennung Ideenteil des Wettbewerbs: 

Rogg Architekten, Konstanz, mit Thomas 

Gnädinger Landschaftsarchitekten, Sin-

gen 

‒ 1. Preis Realisierungsbereich des Wett-

bewerbs: Prof. Bäuerle/Frohwin Lüttin, 

Konstanz, mit Planstatt Senner, Überlin-

gen 

■ Dettingen: Integration des hohen  

Anteils an neuen Einwohnern. 
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4 Bestandsaufnahme 
und Städtebauliche 
Analyse 

 
Abb. 9:  Wappen von Konstanz 

Quelle:  Stadt Konstanz 

 

4.1 Ortsbild 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich unmit-

telbar in der Ortsmitte. An dieser Stelle treffen 

die Allensbacher mit der Kapitän-Romer-

Straße aufeinander.  

Das Untersuchungsgebiet „Dettingen Ortsmit-

te“ wird im Süden durch die südliche Bebau-

ung an der Allensbacher Straße, im Osten 

durch die Kapitän-Romer-Straße, im Norden 

entlang der Bebauung am Schulweg ein-

schließlich des Gebäudes Kapitän-Romer-Str 

13 und im Westen durch die angrenzende 

Bebauung der Straße Im Butzen begrenzt. Die 

Allensbacher-, sowie die Kapitän-Romer-

Straße sind von einem dementsprechend 

hohen Verkehrsaufkommen geprägt.  

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das Alte 

Schulhaus. Dieses ist in neubarocker Form mit 

Einflüssen aus dem Jugendstil gestaltet und 

stellt ein Stadtbild prägendes Gebäude der 

historisierenden Epoche im Ort dar. Eine wei-

tere öffentliche Einrichtung ist die Mehrzweck-

halle und die Grundschule. 

Privatwirtschaftliches Gewerbe wie z.B. ein 

Einzelhandelsgeschäft, eine Apotheke sowie 

eine Metzgerei verteilen sich im Untersu-

chungsgebiet. Darüber hinaus befinden sich in 

der Kapitän-Romer-Straße gastronomische 

Einrichtungen.  

Das städtebauliche Erscheinungsbild im Un-

tersuchungsgebiet ist geprägt von ehemals 

landwirtschaftlichen Strukturen, die anhand 

großzügig errichteter Nebengebäude/ Scheu-

nen zum Ausdruck kommen. Die Bauweise ist 

in einigen Teilen sehr kleinteilig und dicht. Die 

Innenbereiche der blockartigen Strukturen 

werden überwiegend als Gartenfläche genutzt.  
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Das Untersuchungsgebiet wird geprägt durch 

folgende Straßen- bzw. Platzräume:  

■ Schulweg  

■ Vorbereich des „Kaufhauses Okle“, im 

Bereich der Allensbacher Straße 

■ Dorfplatz, östlich des Parkplatzes 

■ Schulhof 

■ An der Kapitän-Romer-Straße - Narren-

brunnen (Flst 105/4) 

 

4.2 Denkmalschutz 

Erhaltenswerte Gebäude ohne 

Kulturdenkmaleigenschaften 

Vereinzelt haben sich entlang der Ausfallstra-

ßen nach Langenrain/Wallhausen und Allens-

bach lokaltypische Quereinhäuser erhalten. 

Das alte Schulhaus im Kern von ca. 1910 ist 

Teil der dörflichen Infrastruktur. Insgesamt 

zeigt sich der Bereich aber – wie das Altdorf 

generell – heterogen und von neueren Bauten 

durchsetzt. 

Im Untersuchungsgebiet gibt es verschiedene 

unter Denkmalschutz stehende oder erhal-

tenswerte bauliche Anlagen. 

In der Kapitän-Romer-Straße 11 befindet sich 

ein ehem. landwirtschaftliches Anwesen; ein 

quergeteiltes Einfamilienhaus mit Satteldach, 

bestehend aus zweigeschossigem Wohnteil, 

Stall- sowie Scheunenteil mit großer Torein-

fahrt. Erbaut wurde dieses Gebäude wohl im 

18. Jahrhundert. Der Bau zeichnet sich aus 

durch weitgehend vollständige Erhaltung im 

historischen Bestand und Erscheinungsbild. 

Mit seiner charakteristischen Funktionsauftei-

lung, die auch das Äußere prägt, ist der Bau 

ein aussagefähiger Bestandteil einer Bautradi-

tion, die bis ins 20.Jahrhundert hinein für das 

Bild der Dörfer auf dem Bodanrück bestim-

mend war. 

Ein weiteres denkmalgeschütztes Gebäude 

befindet sich in der Kapitän-Romer-Straße 6. 

Bei diesem wohl ebenso in das 18. Jahrhun-

dert zurückreichenden bäuerlichen Anwesen 

reihen sich Wohn- und Wirtschaftsteil quer zur 

Straße entlang des Hanganstiegs auf. 

Wegen ihrer Aussagekraft für die Ortsge-

schichte sowie Wirtschafts- und Sozialge-

schichte von Dettingen besteht an der Erhal-

tung der Bauten aus wissenschaftlichen und 

heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentli-

ches Interesse. 

 
Abb. 10: Wohnhaus – Kapitän-Romer-Str 

Erhaltenswerte Gebäude ohne 

Kulturdenkmaleigenschaften 

Das alte Schulhaus, aus dem Jahr 1910 - gilt  

trotz der verunklärenden Aufstockung um 

1959 wegen seiner ortsbildprägenden und 

städtebaulichen Bedeutung als erhaltenswert.  

 
Abb. 11: Altes Schulhaus – Schulweg  

 

Des Weiteren befinden sich im Untersu-

chungsgebiet, neben dem alten Schulhaus, 

mehrere erhaltenswerte bauliche Anlagen wie 

unter anderem das Wohnhaus in der Allens-

bacher Straße 17, sowie das Wohn- und Wirt-

schaftsgebäude in der Straße Zum Butzen 2. 
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Abb. 12:  Wohnhaus – Allensbacher Straße  

 

4.3 Nutzungsstruktur 

Die Bebauung im Untersuchungsgebiet kann 

zum größten Teil dem Sektor Wohnen zuge-

ordnet werden. Die blockartige Bebauungs-

struktur führt zu großzügigen Freiflächen im 

rückwärtigen Bereich der Gebäude, die über-

wiegend als private Gartenflächen genutzt 

werden. Diese Grünstrukturen stellen eine 

große Freiraumqualität dar, sind jedoch nur 

den unmittelbaren Grundstückseigentümern 

zugänglich. In einigen Bereichen befinden sich 

großmaßstäbliche landwirtschaftliche Gebäu-

de, die zu einer sehr dichten Bebauung füh-

ren.  

Das in Dettingen zentral gelegene „Kaufhaus 

Okle“ an der Allensbacher Straße, ist mit sei-

nem Warenangebot für die Grundversorgung 

der Allgemeinheit von großer Bedeutung. Mit 

seinen Angeboten versorgt es neben den 

beiden Ortsteilen Dettingen und Wallhausen 

auch weitere Gemeinden des Bodanrücks. 

Zusätzliche Einzelhandelsgeschäfte, sowie 

gastronomische Einrichtungen befinden sich in 

der Kapitän-Romer-Straße und einige wenige 

Gewerbetreibende in der Allensbacher Straße.  

Der Ortsteil verfügt über eine Grundschule im 

Ort. In unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes 

befindet sich darüber hinaus die Mehrzweck-

halle. Im Schulweg im nördlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes befinden sich histori-

sche ortsbildprägende Wohngebäude, die sich 

jedoch in einem schlechten baulichen Zustand 

befinden. Ebenfalls in einem schlechten Zu-

stand und untergenutzt sind die Wohngebäu-

de in der Allensbacher Straße, sowie in der 

Straße Zum Butzen. In beiden Fällen ist über 

einen Abbruch nachzudenken. 

 
Abb. 13: Wohnhaus – Allensbacher Str  

 

4.4 Erschließung und Straßenraum 

Der Teilort Dettingen ist über die Kreisstraße 

(K6172) Allensbacher Straße an die Bundes-

straße B33 und über diese an die Autobahnen 

A 81 an das überörtliche Straßennetz ange-

bunden.  

Die Allensbacher Straße und die Dingelsdorfer 

Straße (K6172) durchqueren den Ortsteil von 

West nach Ost und stellen eine direkte Ver-

bindung mit Allensbach und Dingelsdorf her. 

Über die Landesstraße L 220 erreicht man in 

südlicher Richtung den Ortsteil Konstanz-

Wollmatingen und nördlich Langenrain L219 

und Wallhausen. 

Die Allensbacher Straße (K 6172), die durch 

das Untersuchungsgebiet führt, hat eine 

haupterschließende Funktion für den Ortsteil 

und ist dementsprechend stark befahren. Die 

dortigen Anwohner sind in besonderem Maße 

von einwirkendem Lärm und Luftschadstoffen 

betroffen. Die Wohnstraße Schulweg, befindet 

sich in einem schlechten baulichen Zustand. 

Der einseitig angelegte Gehweg ist sehr 

schmal, bietet somit keine Begegnungsmög-

lichkeit. Der ohnehin enge Straßenraum wird 

zusätzlich durch einen hohen Parkdruck, der 

im gesamten Untersuchungsgebiet herrscht, 
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stark in seiner Funktion beeinträchtigt. Das 

gefahrlose Queren der Straße ist insbesonde-

re für die Schul- und Kitabesuchenden Kinder 

nur bedingt möglich und stellt ein Gefahrenpo-

tential dar. 

Die Wohnstraße Zum Butzen befindet sich 

teilweise in einem sehr guten Zustand. Ledig-

lich der nördliche Abschnitt bis zur Fußwege-

verbindung zum Parkplatz nördlich der Schule, 

bedarf einer baulichen und funktionalen Auf-

wertung.  

Weitere bauliche Mängel sind in der Allensba-

cher Straße, in Teilen in der Kapitän-Romer-

Straße sowie im Schulweg festzustellen. Der 

Straßenraum in der Allensbacher Straße ist, 

wie auch in der Kapitän-Romer-Straße, sehr 

eng. 

Angebot öffentlicher Stellplätze 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich einige 

Gewerbebetriebe, wie das Gasthaus Traube 

und das Kaufhaus Okle, die ihren Kunden auf 

Grund des begrenzten Platzangebotes nur 

bedingt ausreichend Stellplätze bieten können. 

Am Dorfplatz, nördlich der Schule befindet 

sich eine öffentliche Stellplatzanlage, die aber 

in Ergänzung mit den an der Allensbacher 

Straße befindlichen Seitenparkstreifen mit 

Längsaufstellmöglichkeit nicht den benötigten 

Bedarf, gerade an Stoßzeiten, decken können. 

4.5 Zusammenfassung der  

städtebaulichen Missstände 

Strukturelle Missstände 

■ Fehlende, identitätsstiftende Einrichtung, 

die den sozialen Zusammenhalt fördert.  

■ Fehlende generationsübergreifende An-

gebote im Innen- wie Außenbereich  

■ Anzahl der öffentlichen Stellplätze nicht in 

ausreichender Anzahl vorhanden 

■ unübersichtliche Parkierungsfläche im 

Bereich „Okle“  

■ Öffentliche Flächen häufig nicht barriere-

frei 

■ Bauliche Beschaffenheit der Mehr-

zweckhalle, insbesondere fehlende Kompo-

nenten der Energieeffizienz und des Klima-

schutzes.  

 

Im Untersuchungsgebiet „Ortsmitte Dettingen“ 

wurden Leerstände bzw. Mindernutzungen 

festgestellt (insbesondere in der Allensbacher 

Straße und der Kapitän-Romer-Straße).  

 

Abb. 14:  Leerstand – Allensbacher Straße 

Funktionale Missstände 

■ Dettingens Ortsmitte kann nur noch für 

einen begrenzten Zeitraum das erweiterte 

Anspruchsverhalten seiner wachsenden 

Bevölkerung decken. 

■ Der Platz um das Kaufhaus Okle ist durch 

seine derzeitige ungeregelte Parkierungs-

situation in seiner Funktion beschränkt. 

Die Zufahrt zur Tiefgarage sowie der Lie-

ferverkehr werden durch parkende Autos 

stark eingeengt.  

■ Engstelle im Gehwegbereich an der 

Brühlstraße und der Allensbacher Straße 
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Abb. 15:  Unübersichtlicher Kreuzungsbereich – Allensba-
cher Straße/Schulweg 

Räumliche Missstände und Ortsbild 

■ Fehlende Gestaltung wie auch räumliche 

Definierung einer Ortsmitte 

■ Gestaltungsdefizite in privaten Bereichen 

im gesamten Gebiet, sowie ein hoher 

Versiegelungsgrad und dominierende 

Parkierungsflächen  

■ Ortsbildstörende Fassadenmängel an 

vereinzelten Gebäuden, verstärkt entlang 

der Allensbacher Straße und an dem 

„Kaufhaus Okle“ 

■ Gestaltungsmängel im öffentlichen Be-

reich an dem alten Schulhaus, Abtren-

nung zu der Allensbacher Straße durch 

eine Mauer.  

■ Aufenthalts- und Spielbereich nördlich des 

Schulweges weißt ortsbildstörende Ge-

staltungsmängel auf  

■ Die Hofsituation in der Straße „Am Brun-

nenplatz“ ist unübersichtlich und weist 

Mängel im Bodenbelag auf 

■ Der Durchgang vom Brunnenplatz zur 

Kapitän-Romer-Straße ist ein privater 

Fußweg mit erheblichen Mängeln 
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Abb. 16:  Tiefgaragenzufahrt ,Allensbacher Straße 

 

 
Abb. 17:  Dorfplatz – nördlich Schulweg  

 

 

Abb. 18:  Altes Schulhaus – Allensbacher Straße 

 

 

Abb. 19:  Mehrzweckhalle, Schulweg  

 

Bauliche Missstände 

 
Anzahl der 

Gebäude 

Anteil an der  

Gesamtzahl 

Zustand HG NG HG NG 

Neuwertig 9 7 20 % 15 % 

Geringe 

Mängel 
15 14 33 % 30 % 

Erhebliche 

Mängel 
16 14 36 % 30 % 

Substanzielle 

Mängel 
5 12 11 % 25 % 

∑ 45 47 100 % 100 % 

Tab. 2:  Anzahl der baulichen Missstände 

 (HG = Hauptgebäude, NG= Nebengebäude) 

 

Im Untersuchungsgebiet weisen knapp 47% 

der Hauptgebäude erhebliche bis substanziel-

le Mängel auf. Bei den Nebengebäuden liegt 

dieser Wert bei 55%.  

In die Bewertung wurde neben dem baulichen 

Zustand auch der energetische Zustand der 

Gebäude miteinbezogen.  

Zwei Gebäude sind leerstehend oder minder-

genutzt. 

 

Im Zuge der Beurteilung der Bausubstanz 

wurden die einzelnen Gebäude den folgen-

den Bewertungsstufen zugeordnet: 

Stufe 1: neu bzw. neuwertig 

Hierbei handelt es sich meist um Neubauten 

oder vollständig renovierte Altbauten, zum 

Teil mit nur geringfügigen Mängeln. Eine 

Erneuerung der Gebäude in dieser Katego-

rie ist nicht erforderlich.  

Stufe 2: geringe Mängel in der Bausubstanz 

Eine Erneuerung von Gebäuden dieser Ka-

tegorie ist nur in einem geringen Umfang mit 

geringer Intensität erforderlich.  

Stufe 3: erhebliche Mängel in der Bausub-

stanz  

Eine Erneuerung von Gebäuden dieser Ka-

tegorie ist in umfangreichem und durchgrei-
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fendem Maße zwingend erforderlich. 

Stufe 4: substanzielle Mängel in der Bau-

substanz  

Eine Erneuerung von Gebäuden dieser Ka-

tegorie ist in einem erheblichen Umfang 

notwendig und befindet sich häufig an der 

Grenze der Wirtschaftlichkeit. In diesen Fäl-

len sind eine Neuordnung oder der Erhalt  

gegeneinander abzuwägen. 

In der Städtebaulichen Analyse wurde zu-

dem unterschieden in bauliche Mängel, so-

wie energetischem Verbesserungspotenzial. 

Die Einschätzung über ein energetisches 

Verbesserungspotenzial wurde ebenfalls nur 

augenscheinlich von außen vorgenommen. 

Es fanden keine Prüfungen zur Wärme-

dämmung oder ähnlichem statt.  

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick 

welche Kriterien bei der Einstufung eines Ge-

bäudes in die jeweilige Stufe ganz oder teil-

weise erfüllt sein müssen: 

 

 

 Stufe 1 

Neu bzw. Neuwertig 

Stufe 2 

Geringe Mängel 

Stufe 3 

Erhebliche Mängel 

Stufe 4 

Substantielle Mängel 

Dach und 

Dachstuhl 
 Optische  

Unversehrtheit 

 Dacheindeckung 

weist keine Schäden 

oder Mängel auf 

 Dach ist dicht 

 Dach ist dicht 

 Farbliche Verände-

rung der Dachein-

deckung 

 Ungleiches  

Verlegemuster 

 Dachdichtigkeit  

ist gefährdet 

 Verschobene  

Dachziegel 

 Rostbefall der  

Dach- und Regen-

rinnen 

 Durchhängende 

Balken 

 Dach ist undicht 

 Dachziegel sind 

beschädigt oder  

fehlen 

 Balken sind  

gebrochen 

 Dach- bzw. Regen-

rinnen lecken 

Fassade und 

Mauerwerk 

 Optische Unver-

sehrtheit 

 Ansprechende 

Gestaltung  

 Farbveränderungen 

 Erneuerungswürdi-

ger Anstrich 

 Gestalterische 

Mängel  

 Deutliche Farbver-

änderungen (z. B. 

durch Witterungs-

einflüsse) 

 Feuchte Stellen 

 abgeplatzter Putz 

 Rissbildungen 

(beispielsweise im 

Putz) 

 Ortsuntypische 

Verkleidungen 

 Putz ist großflächig 

abgeplatzt 

 Feuchtigkeitsschä-

den 

 Gefährdete Stand-

sicherheit 

Zugangs- und 

Außenbereich 

 Optische Unver-

sehrtheit 

 Gestaltete Flächen 

 Geringe optische 

Mängel 

 Kleine Ausbesse-

rungen notwendig 

 Zugänglichkeit des 

Gebäudes er-

schwert (z.B. steile 

Treppen) 

 Beläge beschädigt 

oder ungleich 

 Geländer fehlend 

oder beschädigt 

 Unebenheiten 

 Pfützenbildung 

 Beschädigte  

Stützmauern 

 Gefährdete  

Standsicherheit 

 Schlaglöcher 

 Unbefestigter Boden 

Wärme-

dämmung 

 Ausreichende  

Wärmedämmung 

 Umfassend ausge-

führt ohne sichtbare 

Wärmebrücken 

 Heutiger Standard 

(EnEV etc.) 

 Vorhandene  

Wärmedämmung 

mit geringen Stär-

ken 

 Geringer Anteil von 

Wärmebrücken 

 Wärmedämmung  

mit sehr geringen 

Stärken 

 Lückenhafte Ausfüh-

rung 

 Wesentliche Teile 

sind ungedämmt 

 Es ist keine  

Wärmedämmung 

vorhanden 

 Mehrere Wohn-

räume sind ohne 

Dämmung 

Tab. 3:  Definition baulicher Zustand nach Stufen 
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Abb. 20:  Schuppen – Allensbacher Straße  Abb. 21:  Wohnhaus – Zum Butzen  
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Abb. 22:  Impressionen aus dem Untersuchungsgebiet 



 

„Ortsmitte Dettingen“ | Vorbereitende Untersuchungen 

 

 

28 | 

5 Die Beteiligen im Untersuchungsgebiet 

5.1 Vorbemerkung 

Die Zielsetzung städtebaulicher Sanierungs-

maßnahmen beinhaltet neben den so genann-

ten Modernisierungs- und Gestaltungsmaß-

nahmen im privaten wie öffentlichen Bereich 

ebenso Aussagen zur weiteren Entwicklung 

des Ortsteils bzw. der Stärkung ihrer Funktion 

und Bedeutung. Die Sanierungsmaßnahmen 

können im Gesamtzusammenhang wichtige 

und richtungweisende Perspektiven für die 

Entwicklung der Kommune skizzieren, wobei 

immer eine Abwägung zwischen den einzel-

nen privaten Interessen und der Zielstellung 

der Stadt erfolgen muss. Es ist davon auszu-

gehen, dass mit der Durchführung der Erneue-

rungsmaßnahmen Auswirkungen unterschied-

licher Gewichtung für alle im Sanierungsgebiet 

lebenden und beschäftigten Bürger/-innen zu 

erwarten sind. Aus diesem Grund ist es uner-

lässlich, die Anregungen der Bürger/-innen mit 

zu berücksichtigen, die angestrebten Zielset-

zungen von Beginn an allen Beteiligten darzu-

legen sowie einen offenen Diskurs darüber zu 

führen und die Beteiligten über Möglichkeiten 

und Perspektiven im Rahmen der Sanie-

rungsmaßnahme zu informieren (vgl. § 137 

BauGB). 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchun-

gen wurden nach dem Einleitungsbeschluss 

des Gemeinderats alle Beteiligten zu einer 

zentralen Informationsveranstaltung in der 

Ortsteil Dettingen am 25.07.2017 eingeladen, 

die regen Zuspruch fand und die Vorgehens-

weise und Auswirkungen der Vorbereitenden 

Untersuchungen aufzeigte. 

Es fand eine schriftliche Befragung der betei-

ligten Eigentümer, Mieter und Gewerbetrei-

benden statt. Ziel dieser Befragung ist sowohl 

die Erhebung der für die Sanierungsmaßnah-

me relevanten Daten als auch die Einholung 

von Anregungen sowie der persönlichen Ein-

stellungen zur bevorstehenden Sanierungs-

maßnahme.  

Die Zeiträume der Befragungen liefen: 

■ Beteiligtenbefragung  bis 18.09.2017 

■ Ämterbefragung  bis 20.09.2017 

■ Trägeranhörung  bis 20.10.2017 

■ Runder Tisch am 15.01.2018 

 

5.2 Befragung der Eigentümer  

und Bewohner 

Der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme hängt 

ganz wesentlich von den Möglichkeiten und 

der Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten ab. 

Ist bei Vorhandensein von Mängeln zwar in 

den meisten Fällen auch die Bereitschaft zur 

Sanierung vorhanden, so muss hinsichtlich der 

Möglichkeit der Durchführung von Sanie-

rungsmaßnahmen unterschieden werden. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass in den meisten 

Fällen, in denen zur Beseitigung der Mängel 

ein geringer bis mittlerer Investitionsaufwand 

erforderlich ist, mit einer kurzfristigen Realisie-

rung gerechnet werden kann. Soziale Härten 

und individuelle Probleme müssen im Rahmen 

der Sanierung berücksichtigt und konzeptionell 

eingearbeitet werden. Das Erreichen der Sa-

nierungsziele soll dadurch nicht behindert oder 

sogar verhindert werden.  

Mitwirkungsbereitschaft und Absichten 

Die Informationsveranstaltung zum Auftakt der 

Vorbereitenden Untersuchungen und zur Un-

terstützung der Befragung der Beteiligten wur-

de gut angenommen.  

Im Zuge der Befragung konnten zu 15 von 42 

Wohngebäuden im Gebiet weiterführende 

Informationen gewonnen werden. Dies ent-

spricht einem Rücklauf von ca. 35 %, wobei 

einschränkend zu erwähnen ist, dass nicht zu 

allen abgefragten Punkten Daten abgeben 

wurden. Vor diesem Hintergrund sind Rück-

schlüsse auf allgemein gültige Aussagen 

kaum möglich. 
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Sozialstruktur 

Die Bewohner, die einer regelmäßigen Arbeit 

(Arbeitnehmer und Selbstständige) nachge-

hen, bilden die größte Gruppe mit zusammen-

genommen 45,5 %, gefolgt von den Personen, 

die bereits in Rente sind. Rentneranteil ist mit 

30,3 % etwas erhöht.  

Beschäftigungsstand Anteil 

Arbeitnehmer/in 36,4% 

Selbstständige/r 9,1% 

Hausfrau/-mann 0,0% 

Rentner/in, Pensionär/in 30,3% 

arbeitssuchend 3,0% 

Ausbildung/ Schule/Studium 12,1% 

sonstiges 9,1% 

Tab. 4:  Beschäftigungsstand der Bewohner 

 (n=33) 

Altersgerechtes Wohnen 

Auch Bevölkerungsgruppen mit besonderen 

Bedürfnissen sollen sich im Ortskern wieder-

finden. Vielen Wohnungen fehlt hier allerdings 

eine entsprechende Ausstattung, so dass ein 

attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot 

für unterschiedliche Anspruchsgruppen nicht 

immer möglich ist.  Das Untersuchungsgebiet 

bietet insbesondere der zunehmend älter wer-

denden Bevölkerung kaum adäquaten Wohn-

raum. Bei der Umfrage offenbart sich, dass 

Wohnungen nicht altersgerecht sind. Im Rah-

men der Sanierung kann auf die Anpassung 

der Wohnverhältnisse eingewirkt werden. 

Wohnungen und Wohnverhältnisse  

Bezüglich der Wohnverhältnisse in den einzel-

nen Wohneinheiten geben 44 % der antwor-

tenden Bewohner an, dass eine Verbesserung 

gewünscht wird. 

 
Abb. 23:  Aussagen der Bewohner zur Verbesserung der  

Wohnungen 

 (n=16) 
 

 

Um Hinweise für eine etwaige Umzugsbereit-

schaft zu erhalten, die sich beispielsweise aus 

einer geplanten Eigentumsbildung oder Haus-

haltsverkleinerung aus Altersgründen ergeben 

kann, wurden die Bewohner danach gefragt, 

ob sie eine Veränderung ihrer Wohnverhält-

nisse anstreben. Drei Viertel der Antwortenden 

gaben jedoch an, keine diesbezügliche Ab-

sicht zu hegen.  

Möchten Sie Ihre  
Wohnverhältnisse ändern? 

Anteil 

nein 75,0 % 

vergrößern 12,5 % 

verkleinern 0,0  % 

sonstiges 12,5 % 

Tab. 5:  Bewertung des Wohnumfeldes 

 (n=16) 

  

44% 

44% 

12% 

wünschenswert

nicht gewünscht

Wohnung entspricht bereits neustem Stand
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Wohnumfeld 

Die Bewohner bewerteten ihr Wohnumfeld mit 

Schulnoten. Dabei hat die Umfrage ergeben, 

dass die meisten Bewohner sich durchaus 

zufrieden mit ihrem Wohnumfeld zeigen. Prob-

lematisch werden jedoch das Parkraumange-

bot und die Lärmbelastung gesehen. Ein ähn-

liches Bild ergab sich aus den nachfolgend 

beschriebenen Gesprächen. In den weiteren 

Planungen sollte deshalb die Einschätzung 

der Bewohner berücksichtigt werden. 

Kriterien Note 

Ortsbild  3,0 

Gestaltung von Straßen und Plätzen 3,2 

Spiel- und Freiflächenangebot 3,2 

Einkaufsmöglichkeiten 1,7 

Parkplatzangebot 5,0 

Lärmbelastung 4,0 

Tab. 6:  Bewertung des Wohnumfeldes 

 (n=5) 

Mitwirkungsbereitschaft  

Jeweils 12 Antwortende halten die Sanierung 

für dringend bzw. mindestens teilweise not-

wendig. Keiner lehnte die Sanierung grund-

sätzlich ab. 

Auf die Frage nach der generellen Modernisie-

rungsbereitschaft im Zuge der geplanten Sa-

nierungsdurchführung geben 40 % antworten-

den Eigentümer an, in den nächsten Jahren 

Modernisierungsmaßnahmen umsetzen zu 

wollen sein. Dieser von den Beteiligten geäu-

ßerte Bedarf nach Wohnqualitätssteigerung 

deckt sich mit den in der städtebaulichen Ana-

lyse festgestellten Mängeln.  

 
Abb. 24:  Zukunftsabsichten der Eigentümer  

 (n=10) 

 

5.3 Runder Tisch mit  

Schlüsselpersonen 

Im Januar 2018 fand im Dettinger Rathaus ein 

Runder Tisch, zum Thema Bedarfe der örtli-

chen Geschäfte, Gastronomie, Vereine, sowie 

Bildungseinrichtungen an ein Gestaltungskon-

zept statt. Eingeladen waren alle Gewerbetrei-

benden, Ehrenamtliche die sich in den Vor-

ständen der ortsansässigen Vereine engagie-

ren, Vertreter der Schule und KiTa, Inhaber 

der Gastronomie, sowie die Ortsverwaltung.  

In der folgenden Diskussion zeigte sich 

schnell, dass das ein weiteres Hauptaugen-

merk der Anlieger auf der Sicherheit im und 

mit dem Straßenverkehr liegt, eine große An-

zahl an Stellplätzen fehlt, sowie dass die 

Schulwege besser ausgebaut werden sollten.  

Die derzeitige Stellplatzsituation sei bereits 

schwierig, wenn zukünftig die Stellplatzanlage 

durch die Bebauung eines Pflegewohnheimes 

am Dorfplatz wegfiele, müsste sich eine Alter-

native finden.  

10% 

40% 

20% 

30% 

Verkauf

Modernisierung und Umbau

Abbruch und Neubebauung

Keine Veränderung

Sonstiges
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Abb. 25:  Gesprächsrunde mit Schlüsselpersonen 

 

Das „Kaufhaus Okle“ hat derzeit eine gerade 

den Bedarf deckende Anzahl an Stellplätzen 

zur Verfügung. An den Wochenenden werden 

diese Stellplätze häufig durch Besucher von 

Sportveranstaltungen oder Gästen der Gast-

ronomie genutzt, unter der Woche ließe sich 

dies noch gerade händeln. Zudem stellt der 

Anlieferungsverkehr zu unterschiedlichen 

Tageszeiten ein Problem in der Nutzung der 

Stellplätze, sowie eine Gefahrenquelle für 

Fußgänger dar. Die Teilnehmer waren sich 

einig, dass es weitere Alternativen im näheren 

Umkreis geben müsste.  

Des Weiteren zeigt sich der Verkehr in der 

Ortsmitte als Gefahrenquelle für Fußgänger, 

insbesondere für Schulkinder und Personen 

mit Gehbehinderungen. Der Schulbus müsse 

derzeit durch den Schulweg, wenn dieser 

umgeleitet werden könnte, könnte der Schul-

weg zu verkehrsfreien Straße umgestaltet 

werden. Als Alternativroute wurde eine Umlei-

tung über die Kapitän-Romer-Straße vorge-

schlagen. Diese müsste dann aber ebenfalls 

gestalterische Umbaumaßnahmen erhalten 

um eine sichere Querungsmöglichkeit für 

Schulkinder zu gewährleisten.  

 
Abb. 26:  Runder Tisch Themensammlung 

 

Das mit Abstand wichtigste Anliegen der Be-

völkerung ist die Umnutzung des alten Schul-

hauses zu einem Bürgerhaus. Es soll mit viel-

fältigen Angeboten die Bedarfe des wachsen-

den Ortsteils decken, Begegnungen der unter-

schiedlichen Generationen ermöglichen und 

somit eine besondere Qualität des Miteinan-

ders in der umgestalteten Ortsmitte sichern. 

Das zukünftige Café müsste unabhängig vom 

Betrieb des Bürgerhauses funktionieren. Mit 

einem eigenen Konzept wäre die Möglichkeit 

gegeben das Café durch einen Pächter be-

treiben zu lassen.  

Ein großer Wunsch alle Beteiligten ist, das 

sich die neue Ortsmitte mit unteranderem 

diesem Café bunt, offen und einladend zeigt. 

Dass die Möglichkeit gegeben werden könnte 

ab und an Musik spielen zu können, eine Au-

ßenbestuhlung anzubieten sowie auch im 

Sommer in die längeren Abende die Freifläche 

nutzen zu können. Bei einer Umgestaltung 

zum Multifunktionsplatz kann in Kombination 

mit Festen, wie dem Dorffest auf dem Schul-

hof die nutzbare Fläche der Gemeinschaft 

erheblich erweitert werden.  
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5.4 Beteiligung und Mitwirkung  

öffentlicher Aufgabenträger 

Gemäß § 139 Abs. 2 BauGB in Verbindung 

mit § 4 BauGB soll die Kommune den öffentli-

chen Aufgabenträgern, deren Aufgabenberei-

che durch die Sanierung berührt werden kön-

nen, möglichst frühzeitig Gelegenheit zur Stel-

lungnahme geben. In der Stellungnahme ha-

ben die öffentlichen Aufgabenträger Auf-

schluss über von ihnen beabsichtigte und 

bereits eingeleitete Maßnahmen sowie deren 

zeitliche Abwicklung zu geben, welche für die 

Sanierung bedeutsam sein können. Darüber 

hinaus sollen die öffentlichen Aufgabenträger 

gemäß § 139 Abs. 1 BauGB die Vorbereitung 

und Durchführung der städtebaulichen Erneu-

erungsmaßnahmen im Rahmen der ihnen 

obliegenden Aufgaben unterstützen. Die Auf-

forderung zur Abgabe der Stellungnahme 

erfolgte mit einem Schreiben vom 15.08.2017. 

Als Frist zur Abgabe der Stellungnahme wurde 

der 13.10.2017 eingeräumt. Als Ergebnis der 

Beteiligung lässt sich festhalten, dass insge-

samt keine Bedenken gegen die vorgeschla-

gene Sanierungsmaßnahme bestehen und die 

Hinweise und Anregungen mit den Analysen 

und Planungen der STEG Stadtentwicklung 

GmbH übereinstimmen. 

Insgesamt wurden 20 öffentliche Aufgabenträ-

ger angeschrieben, von denen 11 geantwortet 

haben; davon haben folgende weder Beden-

ken noch Anregungen geäußert: 

■ terranets bw GmbH 

■ Netze BW GmbH 

■ Deutsche Telekom Technik GmbH 

■ Polizeipräsidium Konstanz 

■ Unitymedia BW GmbH 

■ Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland, Landesverband Baden-

Württemberg e.V., Ortsgruppe Konstanz 

Umweltschutzzentrum 

■ Industrie- und Handelskammer Hochr-

hein-Bodensee 

■ Landesamt Konstanz - Amt für Baurecht 

und Umwelt 

■ Handelsverband Südbaden e.V. 

■ Landesamt für Denkmalpflege im Regie-

rungspräsidium Stuttgart 

■ Regierungspräsidium Freiburg – Landes-

amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

Von einzelnen Behörden wurden Stellung-

nahmen abgegeben. Die vollständigen Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange sind dem Anhang 

zu entnehmen. Teilweise gingen fachspezifi-

sche Anregungen ein, welche in den Konzep-

ten entsprechend berücksichtigt werden. Die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sind im weiteren Verfahren und bei 

konkreten Maßnahmen jeweils wieder zu be-

teiligen. 
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6 Städtebauliche Ziele und Neuordnungskonzept 

Das folgende Sanierungskonzept wurde aus 

den Ergebnissen der städtebaulichen Analyse 

den Beteiligungs- und Wettbewerbsergebnis-

sen entwickelt. 

Es formuliert die städtebaulichen Zielsetzun-

gen als Schwerpunkte der anschließenden 

Sanierungsdurchführung. 

Ein weiterer Bestandteil des Sanierungskon-

zeptes ist das Neuordnungskonzept, welches 

grundsätzliche Vorschläge für eine zukunftsfä-

hige, maßvolle Innenentwicklung des Untersu-

chungsgebiets unterbreitet und den Rahmen 

für eine künftige Sanierungsmaßnahme nach 

dem Besonderen Städtebaurecht des Bauge-

setzbuches bildet. 

Die hierfür notwendigen Ansätze zeigen das 

Maßnahmenkonzept auf. 

6.1 Entwicklungsschwerpunkt  

Aktive Ortsmitte  

In allen Teilbereichen des Untersuchungsge-

bietes „Ortsmitte Dettingen“ sind die Funktio-

nen Wohnen, Nahversorgung, Bildung und 

Freizeit vorherrschend. Im Rahmen der städ-

tebaulichen Erneuerung ist diese funktionale 

Durchmischung der Ortsmitte zu erhalten, zu 

stärken und zu sichern. 

Im Untersuchungsgebiet sind mit dem „Kauf-

haus Okle“ und einer Apotheke grundlegende 

Versorgungseinrichtungen und -angebote des 

täglichen Bedarfs vorhanden. Aufgrund der 

zentralen Lage an der Allensbacher Straße 

der geplanten Nachnutzung des Alten Schul-

hauses als Bürgerhaus, bietet dies die Chance 

eine besondere Ortsmitte für Dettingen zu 

gestalten. 

Dies sind: 

1. Umnutzung des Alten Schulhauses 

2. Entwicklung mit der Bürgerschaft und Trä-

gern öffentlicher Belange 

3. Nutzung des Flächenpotentials 

4. Aktivierung von Leerständen und minder-

genutzten Gebäuden  

5. Schaffung von neuem Wohnraum 

6. Aufwertung des Wohnumfeldes 

7. Neuordnung der Parkierungssituation, 

bessere Zugänglichkeit zu weiteren Stell-

plätzen in einer Tiefgarage 

8. Schaffung eines Generationenplat-

zes/Dorfplatz 

9. Aufwertung der Fassade „Kaufhaus Okle“ 

10. Belebung der Einkaufszone auf der Allens-

bacher Straße, Sanierung und Umfeldge-

staltung 

11. Verkehrsberuhigter Bereich Schulweg 

 

6.2 Entwicklungsschwerpunkt  

Bürgerhaus 

Eine besondere Rolle kommt dem Alten 

Schulhaus zuteil, in der Umnutzung zum Bür-

gerhaus mit Café, Gemeindetreff, Bürgersaal 

und Probenräumen, bildet es eine besondere 

Qualität der neuen Ortsmitte. 

1. Umnutzung des alten Schulhauses zu 

einem Bürgerhaus 

2. Schaffung eines neuen Ortstreffpunktes 

das Vereinsleben fördern, sowie gastro-

nomischem Angebot  

3. Aufwertung des Aufenthaltsbereiches um 

das alte Schulhaus 

4. Schaffung von Verbindungen zwischen 

altem Schulhaus, Außengastronomie und 

Einkaufszone Allensbacher Straße sowie 

angrenzenden Fest-

platz/Schulhof/Multifunktionsplatz 

 

6.3 Entwicklungsschwerpunkt  

Schulweg / Allensbacher Straße 

Das neue Bürgerhaus sowie das „Kaufhaus 

Okle“ stehen über den Schulweg mit dem 

geplanten Bau des Seniorenwohnen und der 

zukünftigen Wohnbebauung Brunnenhalde in 

engem funktionalem und räumlichem Zusam-
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menhang. Die Einbindung in den Ort und die 

Vernetzung der neuen Nutzungen mit der 

bestehenden Infrastruktur stellt eine besonde-

re Bedeutung dar. 

Im Masterplan Mobilität Konstanz 2020+ wird 

im integrierten Verkehrskonzept (MIV) unter-

anderem auf den Rad- und Fußverkehr, 

ÖPNV sowie mobilisierten Individualverkehr 

eingegangen. Dieses zeigt dass der Fuß- und 

Radverkehr an stärkerer Bedeutung gewinnt. 

Gerade im Bereich der Straße „Schulweg“ 

besteht erhöhter Bedarf an die Sicherheit. 

Eine deutlichere Trennung des MIV zum Fuß-

verkehr wäre erstrebenswert. Im Integrierten 

Verkehrskonzept hat die Stadt Konstanz einen 

Leitfaden zur Fußverkehrsplanung in den 

Stadtquartieren und Ortsteilen erstellt. Der 

Leitfaden enthält eine konkrete Anleitung zum 

Vorgehen in einzelnen Schritten. Zudem soll-

ten Maßnahmen zu einer verkehrsberuhigen-

den Umgestaltung der Straßenräume in den 

Ortsteilen geprüft werden. Derzeit befindet 

sich ein Verkehrsgutachten in Bearbeitung.  

1. Schaffung eines barrierearmen Verbin-

dungsraumes mit Aufenthaltsqualität zwi-

schen dem Generationenplatz, dem neuen 

Dorfpl./Bürgerhaus und der Einkaufszone 

2. Temporeduzierung auf dem Schulweg  

3. Verengung der Fahrbahnen & Freihaltung 

von ruhendem Verkehr 

4. Entschleunigung des Straßenverkehrs  

5. Schaffung einer sicheren barrierefreien 

Verbindung im Bereich Schulweg 

6. Offenlegung der Verdolung des Baches 

und freiraumplanerische Gestaltung eines 

offenen Gerinnes um die Verkehrssicher-

heit insbesondere für die Fußgänger zu er-

höhen 

7. Verbesserung der Anbindung für Radfahrer 

und Fußgänger 

 

6.4 Entwicklungsschwerpunkt Mehr-

zweckhalle 

1. Energetische Sanierung des Gebäudes 

2. Gesamtheitliches Konzept mit Dorf-

platz/Schulumfeldgestaltung 

 

Außerhalb des Sanierungsgebiets 

Die Flächen des Seniorenwohnens sollten aus 

der Abgrenzung für das spätere Sanierungs-

gebiets herausgenommen werden: Die bauli-

che Realisierung dieser Maßnahme ist durch 

die WOBAK gesichert, ein externer Träger 

garantiert durch Übernahme des Betriebs das 

Seniorenwohnen am Standort. Das Projekt 

kommt daher ohne die Instrumente des be-

sonderen Städtebaurechts aus.  

Der Mehrgenerationenplatz wird der Allge-

meinheit als öffentliche Fläche tatsächlich zur 

Verfügung stehen und bleibt integraler Be-

standteil für die Funktionalität des Gesamt-

konzepts. Die Fläche befindet sich im Eigen-

tum der Städtischen Wohnungsbaugesell-

schafft WOBAK und wird somit im Einwir-

kungsbereich der Stadt verbleiben. Damit 

entfällt das Erfordernis, diese Fläche in die 

Abgrenzung eines späteren Sanierungsge-

biets aufzunehmen. Die Realisierung und der 

öffentliche Charakter bleiben dennoch gesi-

chert. 

 

Seniorenzentrum angrenzend an das 

Sanierungsgebiet 

1. Schaffung von Wohnraum in Form einer 

Pflegeeinrichtung für Senioren, sowie seni-

orengerechten Wohnungen unter größt-

möglichem Erhalt der Selbstständigkeit 

2. Schaffung eines sozialen Treffpunktes in 

Form eines Generationenplatzes 
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7 Maßnahmenkonzept

7.1 Gebäudebezogene Maßnahmen 

■ Sanierung privater Gebäude mit baulichen 

Mängeln  

■ Energetische Sanierung privater Gebäude 

■ Abbruch nicht erhaltenswerter bzw. bau-

fälliger Gebäude  

■ Umnutzung und Neubau des alten Schul-

hauses zu einem Bürgerhaus 

■ Ortsbildgerechte Modernisierung‚ vorhan-

dener Bausubstanz 

 

7.2 Erschließungs- und  

Gestaltungsmaßnahmen im  

öffentlichen Raum  

Belebung und Aufwertung durch: 

■ Gestalterische Hervorhebung und Ausbil-

dung von Treffpunkten 

■ Schaffung eines Generationenplatzes  

■ Neugestaltung der Straßenräume mit 

Gebäudevorbereichen im Bereich des 

Schulweges  

■ Begrünung der Freiräume zur Steigerung 

der Aufenthaltsqualität und Berücksich-

tigung der Maßnahmen zum Klimaschutz 

■ Neugestaltung des Aufenthaltsbereiches 

am alten Schulhaus 

■ Multifunktionalem Dorfplatz/Schulhof 

 

7.3 Grundstücksbezogene 

Maßnahmen 

■ Grundstücksneuordnungen 

■ Neubebauung und Ersatzbauten 

■ Umnutzung bestehender Gebäude 

 

7.4 Vorbereitende Maßnahmen  

■ Bürgerbeteiligung 

■ Eigentümer- und Investorengespräche 

 

7.5 Sozialplan 

Sofern Auswirkungen auf Sanierungsbetroffe-

ne durch die Ziele der Neuordnungskonzepti-

on – auch in Einzelfällen – auftreten, gibt 

§ 180 BauGB das Instrument des Sozialpla-

nes vor. Danach sind sozialplanerische Maß-

nahmen bereits dann vorzubereiten und 

durchzuführen, wenn sich nach dem Stand der 

Vorbereitung einer städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme hierfür ein Erfordernis ergibt.  

Nach dem Stand der Planungen werden die 

geplanten Sanierungsmaßnahmen keine gra-

vierenden Auswirkungen auf die Wohnungs- 

und Bevölkerungsstruktur nach sich ziehen. 

Auch aus den in den Vorbereitenden Untersu-

chungen gewonnenen Ergebnissen gehen 

keine Erkenntnisse hervor, dass bestimmte 

Personengruppen oder Einzelpersonen nach-

teilig betroffen sein werden oder könnten. Vor 

diesem Hintergrund besteht zum jetzigen Zeit-

punkt kein Erfordernis zur Entwicklung einer 

sozialen Handlungs- und Umsetzungsstrate-

gie. Sollte während der Sanierungsdurchfüh-

rung abzusehen sein, dass  wider Erwarten 

negative Auswirkungen auf Sanierungsbetrof-

fen auftreten können, wird die Stadt entspre-

chende Schritte ergreifen, um eventuell ent-

stehende Härten bzw. Nachteile zu vermeiden 

oder zu mindern. 

7.6 Ausblick 

Ziel darf und muss es sein eine vitale, identi-

tätsstiftendende Ortsmitte zu schaffen, die 

auch den künftigen Herausforderungen eines 

wachsenden Ortsteils Stand hält und im ge-

samtstädtischen Bezug steht. 
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8 Kosten- und Finanzierungsübersicht § 149 BauGB

Die Voraussetzung für die Durchführbarkeit 

der städtebaulichen Sanierung ist die Finan-

zierung der „unrentierlichen Kosten“.  

Der benötigte Finanzbedarf resultiert aus den 

Ergebnissen der vorbereitenden Untersu-

chungen und der daraus entwickelten Neu-

ordnungs- und Maßnahmenkonzeption. 

Für die Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte Det-

tingen“  wurde die Aufnahme in ein Städte-

bauförderprogramm beantragt. Für das Unter-

suchungsgebiet wurden für die Umsetzung der 

Sanierungsziele ca. 5,9 Mio.  € Gesamtkosten 

ermittelt, wovon im Rahmen der Städtebauför-

derung 1,6 Mio. € zuwendungsfähig wären.   
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9 Fotodokumentation 

Ortsbild 

 
Abb. 27: Altes Schulhaus – Schulweg  

 

 

Abb. 28: Wohnhaus – Brunnenplatz  

 

 

Abb. 29: Wohnhaus – Zum Butzen  

 

 

 

 
Abb. 30: Kaufhaus Okle – Allensbacher Straße  

 

 

Abb. 31: Wohn- und Gewerbe – Allensbacher Straße  

 

 
Abb. 32: Wohnhaus – Zum Butzen  
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Ortsbild 

 

Abb. 33: Hofbereich – Allensbacher Straße  

 

 

Abb. 34: Wohngebäude – Allensbacher Straße  
 

 

Abb. 35: Wohnhaus – Bruehlstr  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 36: Wirtschaftsgebäude – Bruehlstr /Allensbacher 
Straße  

 

 

Abb. 37: Wohnhaus – Schulweg  
 

 
Abb. 38: Umfeld Altes Schulhaus – Schulweg  
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Erschließung, Platz- und Hofbereiche 

 

Abb. 39: Straßenraum – Brunnenplatz 

 

 
Abb. 40: Vorbereich Okle – Allensbacher Str. / Schulweg 

 

 

Abb. 41: Hofbereich – Allensbacher Straße  

 

 

 

 

Abb. 42: Vorbereich Okle – Allensbacher Str.  

 

 

Abb. 43: Hinterhofsituation – Kapitän-Romer-Str 

 

 
Abb. 44: Dorfplatz – Schulweg 
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10 Empfehlungen zur Sanierungsdurchführung

10.1 Sanierungssatzung und  

Gebietsabgrenzung 

Die Stadt kann ein Gebiet, in dem eine städte-

bauliche Sanierungsmaßnahme durchgeführt 

werden soll, durch Beschluss als Sanierungs-

gebiet festlegen. Sie beschließt die förmliche 

Festlegung des Sanierungsgebietes als Sat-

zung (§142 Abs. 3 BauGB). Bei der Be-

schlussfassung über die Sanierungssatzung 

hat die Stadt zu entscheiden, welches Verfah-

rensrecht bei der Sanierung anzuwenden ist. 

Dies wird in einem der nachfolgenden Ab-

schnitte eingehend behandelt. Das Sanie-

rungsgebiet ist so abzugrenzen, dass die vor-

handenen städtebaulichen Missstände mit 

dem gegebenen Förderrahmen in einem 

überschaubaren Zeitraum beseitigt werden 

können. Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB ist die 

Stadt verpflichtet durch Beschluss die Frist 

festzulegen, in der die Sanierung durchgeführt 

werden soll. Kann die Sanierung nicht inner-

halb der Frist durchgeführt werden, kann die 

Frist durch Beschluss verlängert werden. In 

der Sanierungssatzung ist das Sanierungsge-

biet parzellenscharf auf einem Lageplan zu 

bezeichnen. 

Aufgrund der im vorliegenden Bericht nach-

gewiesenen Sanierungsnotwendigkeit, sollte 

die förmliche Festlegung des Sanierungsge-

biets in weiten Teilen die Abgrenzung der 

Vorbereitenden Untersuchungen umfassen. 

Abweichungen hiervon:  

Die Flächen des Seniorenwohnens sollten aus 

der Abgrenzung für das spätere Sanierungs-

gebiets herausgenommen werden: Die bauli-

che Realisierung dieser Maßnahme ist durch 

die WOBAK gesichert, ein externer Träger 

garantiert durch Übernahme des Betriebs das 

Seniorenwohnen am Standort. Das Projekt 

kommt daher ohne die Instrumente des be-

sonderen Städtebaurechts aus.  

Der Mehrgenerationenplatz wird der Allge-

meinheit als öffentliche Fläche tatsächlich zur 

Verfügung stehen und bleibt integraler Be-

standteil für die Funktionalität des Gesamt-

konzepts. Die Fläche befindet sich im Eigen-

tum der Städtischen Wohnungsbaugesell-

schafft WOBAK und wird somit im Einwir-

kungsbereich der Stadt verbleiben. Damit 

entfällt das Erfordernis, diese Fläche in die 

Abgrenzung eines späteren Sanierungsge-

biets aufzunehmen. Die Realisierung und der 

öffentliche Charakter bleiben dennoch gesi-

chert. 

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, im nörd-

lich angrenzenden Bereich das Gebäude Ka-

pitän-Romer-Straße 13 mit aufzunehmen. Hier 

offenbarte sich während der Durchführung der 

Vorbereitenden Untersuchungen entspre-

chender Sanierungsbedarf und Mitwirkungs-

bereitschaft der Eigentümer.  

Mit der Veröffentlichung der Sanierungssat-

zung gelten für das Sanierungsgebiet die 

Bestimmungen des besonderen Städtebau-

rechts (§§ 136 ff BauGB). Gemäß § 143 

BauGB muss ggf.. anschließend für alle im 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gele-

genen Grundstücke ein Sanierungsvermerk 

ins Grundbuch eingetragen werden. Der Ver-

merk hat einen informativen Charakter und 

keine unmittelbare rechtliche Wirkung. 

10.2 Sanierungsverfahren 

Das Baugesetzbuch stellt zwei Verfahrensar-

ten für die Durchführung von Sanierungsmaß-

nahmen zur Verfügung: 

■ Das umfassende Verfahren unter Einbe-

ziehung der besonderen sanierungsrecht-

lichen Vorschriften (§152–156a BauGB) 

und 

■ das vereinfachte Verfahren unter Aus-

schluss der besonderen sanierungsrecht-

lichen Vorschriften (§152–156a BauGB). 

 

Die Entscheidung über die Wahl des Verfah-

rens hat der Gemeinderat nach Diskussion 

und Beurteilung der Sachlage zu treffen. Da-

bei ist jedoch zu beachten, dass die Entschei-

dung zwischen dem umfassenden und dem 
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vereinfachten Verfahren keine Ermessensent-

scheidung der Gemeinde ist. 

Das umfassende Sanierungsverfahren  

(§§ 152 bis 156a BauGB) 

Dem umfassenden Sanierungsverfahren liegt 

eine besondere, vom allgemeinen Städtebau-

recht abweichende bodenpolitische Konzepti-

on zugrunde. Es ist für die Fälle gedacht, bei 

denen nach der städtebaulichen Situation und 

den Sanierungszielen der Gemeinde damit 

gerechnet werden muss, dass die Durchfüh-

rung der Sanierung durch solche Bodenwert-

steigerungen wesentlich erschwert werden 

könnte, die „lediglich durch die Aussicht auf 

die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder 

ihre Durchführung“ eintreten (sanierungsbe-

dingte Bodenwertsteigerungen), vgl. § 153 

Abs. 1 BauGB. Das Baugesetzbuch geht da-

von aus, dass bei Vorliegen städtebaulicher 

Missstände (§ 136 Abs. 2 und 3 BauGB), die 

durch Sanierungsmaßnahmen behoben wer-

den sollen, die Anwendung des gesamten 

besonderen Sanierungsrechts grundsätzlich 

gerechtfertigt ist.  

Der Kernpunkt dieser Verfahrensart liegt darin, 

dass die Gemeinde Entschädigungs- und 

Ausgleichszahlungen sowie Kaufpreise auf 

den sanierungsbedingten Bodenwert be-

schränken und außerdem sanierungsbedingte 

Bodenwerterhöhungen zur Finanzierung der 

Sanierungsmaßnahme abschöpfen kann. 

Dafür findet das Erschließungsbeitragsrecht 

für Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 

BauGB keine Anwendung. 

Zu beachten ist jedoch, dass nach § 142 Abs. 

4 BauGB in der Sanierungssatzung die An-

wendung der erwähnten Vorschriften auszu-

schließen ist, wenn diese für die Durchführung 

der Sanierung nicht erforderlich sind und die 

Durchführung voraussichtlich nicht erschwert 

wird, wenn sie nicht zur Anwendung kommen 

(vereinfachtes Verfahren). Das bedeutet, dass 

je nach der städtebaulichen Situation und den 

gemeindlichen Sanierungszielen eine Ver-

pflichtung der Gemeinde bestehen kann, den 

Weg des vereinfachten Verfahrens zu be-

schreiten. 

Die Verkehrswerte von Grundstücken steigen 

erfahrungsgemäß dann sanierungsbedingt an, 

wenn die Gemeinde nach ihren Sanierungs-

zielen folgende Änderungen anstrebt: 

■ Lage und Struktur des Sanierungsgebiets  

(Beispiele: Ausweitung eines Stadt-/Orts-

kerns auf einen angrenzenden, bisher 

vernachlässigten Bereich, Beseitigung von 

Nutzungskonflikten) 

■ Entwicklungsstufe des Sanierungsgebiets  

(Beispiel: Wiedernutzung einer vor Sanie-

rung im Privateigentum stehenden Ge-

werbebranche für neue gewerbliche Nut-

zungen); 

■ Erschließungszustand  

(Beispiele: Aufwertung eines innerörtli-

chen Einzelhandelsbereichs durch attrak-

tive Fußgängerzone, Tiefgarage / Park-

haus, Begrünung etc.) 

■ Höherwertige und/oder intensivere 

Grundstücksnutzungen durch Änderung 

der Art und/oder des Maßes der baulichen 

Nutzung 

■ Grundstücksgestalt und Bodenbeschaf-

fenheit  

(Beispiele: Durch Bodenordnung entste-

hen erstmalig zweckmäßig bebaubare 

Grundstücke, Beseitigung von Altlasten). 

Im umfassenden Sanierungsverfahren gelten 

für Grundstücke im förmlich festgelegten Sa-

nierungsgebiet folgende Besonderheiten. 

■ Abschöpfung sanierungsbedingter Wert-

erhöhungen durch  

‒ den gemeindlichen Erwerb von Grundstü-

cken zum sanierungsunbeeinflussten 

Grundstückswert nach § 153 Abs. 3 

BauGB und ggf. die Veräußerung zum 

Neuordnungswert nach § 153 Abs. 4 

BauGB, 

‒ die Erhebung von Ausgleichsbeträgen 

nach §§ 154 und 155 BauGB sowie 

‒ die Erhebung von Ausgleichsbeträgen im 

Umlegungsverfahren gemäß § 153 Abs. 5 

BauGB. 
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■ Preisprüfung durch die Gemeinde nach § 

153 Abs. 2 BauGB, bei bestimmten 

Grundstücksgeschäften Dritter (Veräuße-

rung von Grundstücken sowie Bestellung 

oder Veräußerung von Erbbaurechten); 

die Preisprüfung erfolgt im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens nach §§ 144 

und 145 BauGB. Liegt der vereinbarte 

Preis wesentlich über dem sanierungsun-

abhängigen Wert, ist die Genehmigung zu 

versagen.  

■ Keine Erhebung von Erschließungsbeiträ-

gen nach BauGB für die Herstellung, Er-

weiterung oder Verbesserung von Er-

schließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 

BauGB (vgl. § 154 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

Landesrechtliche Beitragspflichten für die 

Herstellung, Erweiterung und Verbesse-

rung von sonstigen Erschließungsanla-

gen, z.B. Anlagen für die Entwässerung 

sowie der Versorgung mit Elektrizität, Gas, 

Wärme und Wasser bleiben dagegen von 

dieser Regelung unberührt.  Dies gilt auch 

für Beitragspflichten für Erschließungsan-

lagen im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB, 

die vor der förmlichen Festlegung des Sa-

nierungsgebiets entstanden sind (§ 156 

Abs. 1 BauGB). An die Stelle des Beitrags 

für Erschließungsanlagen nach § 127 

Abs. 2 BauGB tritt der Ausgleichsbetrag 

nach § 154 Abs. 1 Satz 1 BauGB.  

In den besonderen sanierungsrechtlichen 

Vorschriften (§152–156a BauGB) sind die 

Kaufpreiskontrolle und die Entrichtung des 

Ausgleichsbetrages geregelt. Jeder Eigentü-

mer eines Grundstücks im Sanierungsgebiet, 

bei dem eine sanierungsbedingte Bodenwert-

steigerung gutachterlich ermittelt wurde, hat 

nach Abschluss der Sanierung einen Aus-

gleichsbetrag zu entrichten. Der Ausgleichsbe-

trag ist die durch die Sanierung bewirkte Er-

höhung des Bodenwertes seines Grundstücks. 

Übersteigt jedoch der zu erwartende Verwal-

tungsaufwand zur Erhebung aller Ausgleichs-

beträge nachweislich die zu erwartenden Ein-

nahmen, kann von der Erhebung der Aus-

gleichsbeträge durch Gemeinderatsbeschluss 

abgesehen werden (Bagatellregelung).  

Genehmigungspflichtig ist nach § 153 BauGB 

in Verbindung mit § 145 BauGB die Höhe der 

Kaufpreise bei dem zu prüfenden Grund-

stücksgeschäft. Der Kaufpreis darf dabei den 

Verkehrswert nicht übersteigen, der ohne die 

Aussicht auf die Durchführung einer Sanierung 

erzielt werden könnte (Anfangswert). Ziel die-

ser Regelung ist es, einerseits einen spekula-

tiven Grundstücksverkehr im Sanierungsge-

biet einzudämmen, insbesondere wenn die 

Gemeinde selbst Grunderwerbe anstrebt, und 

anderseits andere Grundstückskäufer vor 

einer unangemessenen Belastung durch spä-

tere Ausgleichszahlungen zu schützen.   

Grundsätzlich wird das umfassende Verfahren 

vor allem dann zur Anwendung kommen, 

wenn eine erhebliche Gebietsumgestaltung 

angestrebt wird. 

Das vereinfachte Sanierungsverfahren  

(§ 142 Abs. 4 BauGB) 

Das vereinfachte Verfahren ist ein städtebauli-

ches Sanierungsverfahren, das unter aus-

drücklichem Ausschluss der oben dargestell-

ten besonderen bodenrechtlichen Vorschriften 

(§§ 152 bis 156a BauGB) durchgeführt wird. 

Das vereinfachte Verfahren wird angewandt, 

wenn die Erhaltung und Verbesserung des 

Bestandes im Vordergrund der Sanierung 

steht. Dennoch ist die Entscheidung zwischen 

dem umfassenden und dem vereinfachten 

Verfahren keine Ermessensentscheidung der 

Gemeinde. Vielmehr muss die Gemeinde in 

der Sanierungssatzung die Anwendung der 

§§ 152 bis 156a BauGB ausschließen, wenn 

diese Vorschriften für die Durchführung der 

Sanierung nicht erforderlich sind und die 

Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht 

erschwert wird (§ 142 Abs. 4 Halbsatz 1 Bau-

GB). Das Gesetz verlangt damit von der Ge-

meinde zweierlei: 

■ Sie muss sich vor der Beschlussfassung 

über die Sanierungssatzung mit der Wei-

chenstellung zwischen dem umfassenden 

Verfahren und dem vereinfachten Verfah-

ren auseinandersetzen. Grundlage hierfür 
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bildet grundsätzlich das Ergebnis der Vor-

bereitenden Untersuchungen (§ 141 Bau-

GB). 

■ Sie muss die verlangte „Erforderlichkeits-

prüfung“ anstellen.  

 

Die Entscheidung für das umfassende oder 

das vereinfachte Verfahren hängt also im Ein-

zelfall davon ab, ob der Einsatz oder wenigs-

tens die Verfügbarkeit der besonderen sanie-

rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 

156a BauGB erforderlich ist. Folgende Krite-

rien spielen bei der Entscheidung eine beson-

dere Rolle: 

■ Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhun-

gen. Diese treten insbesondere ein, wenn 

die Gemeinde planungsrechtlich intensive-

re Grundstücksnutzungen, umfangreiche 

Ordnungsmaßnahmen, die Beseitigung 

störender Nutzungen oder sonst eine Um-

strukturierung des Gebiets beabsichtigt. 

Solche Werterhöhungen können die 

Durchführung der Sanierung beeinträchti-

gen, weil sie den gemeindlichen Grund-

erwerb für Ordnungsmaßnahmen er-

schweren und Investoren abschrecken. 

Hier hat insbesondere die Preisprüfung (§ 

153 Abs. 2 BauGB) dämpfende Wirkung 

auf die Bodenpreisentwicklung. Diese ist 

nur im umfassenden Verfahren möglich. 

Keine Bodenwerterhöhungen sind dage-

gen in der Regel zu erwarten, wenn die 

Gemeinde vor allem Bestandspflege be-

treiben will, z.B. die Erhaltung, Instandset-

zung und Modernisierung von Gebäuden.  

■ Finanzierung der Sanierungsmaßnahme 

über Ausgleichsbeträge. Sind durch den 

planerischen und finanziellen Einsatz der 

Gemeinde Bodenwerterhöhungen zu er-

warten, bietet das umfassende Verfahren 

der Gemeinde die Möglichkeit, diese Wer-

terhöhungen abzuschöpfen und für die Fi-

nanzierung der Sanierungsmaßnahme zu 

verwenden.  

 

Sind es allerdings ausschließlich Erschlie-

ßungsanlagen i. S. von § 127 Abs 2 BauGB, 

von denen die Werterhöhungen zu erwarten 

sind, so ist es nicht notwendig, das umfassen-

de Sanierungsverfahren durchzuführen. Die 

Gemeinde kann in diesem Fall ihre Kosten 

über § 127 BauGB bzw. KAG decken, die im 

vereinfachten Verfahren gelten. 

Es ist jedoch denkbar, dass Erschließungsbei-

träge nach § 127 BauGB zu einer höheren 

Belastung der Grundstückseigentümer – und 

mittelbar auch der Mieter – führen, als bei der 

Abschöpfung von Werterhöhungen durch 

Ausgleichsbeträge. In diesem Fall kann es für 

die Verwirklichung und Durchsetzbarkeit des 

gemeindlichen Sanierungskonzepts günstiger 

sein, wenn die Gemeinde das umfassende 

Sanierungsverfahren bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen wählt („Schutzfunktion des 

Ausgleichsbetrags“).  

Im Sanierungsgebiet besteht für Bauvorhaben, 

für den privaten und öffentlichen Grundstücks-

verkehr, für Miet- und Pachtverträge eine Ge-

nehmigungspflicht durch die Gemeinde 

(§ 144 ff BauGB). Dabei hat die Gemeinde zu 

prüfen, ob das beabsichtigte Vorhaben die 

Sanierung voraussichtlich erschwert oder 

verhindert. Ist dies der Fall, so ist die Geneh-

migung zu versagen. 

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens kann 

die Gemeinde nach ihrem Ermessen unter-

schiedliche verfahrensrechtliche Gestaltungen 

wählen (§ 142 Abs. 4, 2. Halbsatz BauGB). 

Sie kann in der Sanierungssatzung die An-

wendung folgender Vorschriften ausschließen: 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 

1, 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 

2 oder 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 

1 und 2 insgesamt. 

Verfahrenswechsel 

Das Baugesetzbuch schließt einen Wechsel 

vom vereinfachten Sanierungsverfahren zum 

umfassenden Sanierungsverfahren oder um-

gekehrt nicht aus. Ein solcher Wechsel ist 

aber mit einer Vielzahl von Rechtsproblemen 
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behaftet, auf die hier nicht näher eingegangen 

werden kann. Dies gilt besonders für den 

Wechsel vom umfassenden auf das verein-

fachte Verfahren.  

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens ist es 

dagegen möglich, durch Satzungsänderungen 

die verfahrensrechtlichen Gestaltungsvarian-

ten zu ändern. Dabei ist die Bekanntma-

chungspflicht nach § 143 Abs. 1 BauGB, und 

die Mitteilungspflicht gegenüber dem Grund-

buchamt nach § 143 Abs. 2 BauGB zu beach-

ten. 

10.3 Rechtsvorschriften im förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiet  

Neben den allgemeinen städtebaurechtlichen 

Vorschriften kommen im förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet folgende sanierungsrechtli-

che Vorschriften des BauGB sowohl im verein-

fachten als auch im umfassenden Sanie-

rungsverfahren zur Anwendung: 

■ § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allge-

meine Vorkaufsrecht beim Kauf von 

Grundstücken in einem förmlich festgeleg-

ten Sanierungsgebiet und städtebaulichen 

Entwicklungsbereich (zum besonderen 

Satzungsvorkaufsrecht vor förmlicher 

Festlegung vgl. § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB); 

■ § 27a Abs. 1 Nr. 2 BauGB über die Aus-

übung des Vorkaufsrechts nach § 24 

Abs. 1 Nr. 3 BauGB zugunsten eines Sa-

nierungs- und Entwicklungsträgers; 

■ § 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB über die Zuläs-

sigkeit der Enteignung zugunsten eines 

Sanierungs- und Entwicklungsträgers; 

■ § 88 Satz 2 BauGB über die Enteignung 

aus zwingenden städtebaulichen Grün-

den; 

■ § 89 BauGB über die Veräußerungspflicht 

der Stadt von Grundstücken, die sie durch 

Vorkauf oder Enteignung erworben hat 

(zur weitergehenden Veräußerungspflicht 

der Sanierungsträger, vgl. § 159 Abs. 3 

BauGB); 

■ §§ 144 und 145 BauGB über die Geneh-

migung von Vorhaben, Teilungen und 

Rechtsvorgängen; hier ist jedoch zu be-

achten, dass die Gemeinde im vereinfach-

ten Verfahren die Anwendung dieser Vor-

schriften ausschließen kann (vgl. unten). 

Genehmigungspflichtige Vorhaben  

(§§ 144/145 BauGB) 

Im Sanierungsgebiet besteht nach § 144 Bau-

GB für Bau- und Abbruchvorhaben, für den 

privaten und öffentlichen Grundstücksverkehr 

sowie für Miet- und Pachtverträge eine Ge-

nehmigungspflicht durch die Gemeinde. Dabei 

hat die Gemeinde zu prüfen, ob das beabsich-

tigte Vorhaben die Sanierung voraussichtlich 

erschwert, verhindert oder unmöglich macht. 

In diesem Falle ist die Genehmigung nach § 

145 BauGB zu versagen. Über die Genehmi-

gung ist innerhalb eines Monats nach Eingang 

bei der Gemeinde zu entscheiden. In beson-

ders gelagerten Fällen kann diese Frist bis zu 

drei Monate verlängert werden. Die Gemeinde 

besitzt durch diese Regelung eine Kontroll-

funktion bei der Durchführung der Sanierung. 

Die §§ 144 und 145 BauGB treten an die Stel-

le der entsprechenden Vorschriften des allge-

meinen Städtebaurechts, die in dem förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiet nur insoweit 

Anwendung finden, wie die Genehmigungs-

pflicht nach § 144 BauGB im vereinfachten 

Sanierungsverfahren ausgeschlossen wurde.  

Die Genehmigung nach § 144 BauGB ist eine 

spezielle, selbständige Sanierungsgenehmi-

gung, die z.B. zu einer Baugenehmigung hin-

zutritt. (Es handelt sich um ein besonderes 

Genehmigungsverfahren neben dem Bauge-

nehmigungsverfahren, das durch einen ent-

sprechenden Antrag eingeleitet wird). Die 

Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

BauGB (Veränderungssperre) erstreckt sich 

auf in § 14 Abs. 1 BauGB bezeichnete Vorha-

ben wie: 

■ Die Durchführung von Vorhaben nach 

§ 29 BauGB. Dies sind Vorhaben, welche 

die Errichtung, Änderung und Nutzungs-

änderung zum Inhalt haben. 

■ Beseitigung baulicher Anlagen. 

■ Die Vornahme erheblicher oder wesent-

lich wertsteigender Veränderungen von 
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Grundstücken und baulichen Anlagen, de-

ren Veränderungen nicht genehmigungs-, 

zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind. 

■ Den Abschluss oder die Verlängerung 

schuldrechtlicher Vereinbarungen über 

den Gebrauch oder die Nutzung eines 

Grundstücks, Gebäudes oder Gebäude-

teils auf bestimmte Zeit vor mehr als ei-

nem Jahr. 

 

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 

BauGB (Verfügungssperre) betrifft: 

■ Die rechtsgeschäftliche Veräußerung 

eines Grundstücks. 

■ Die Bestellung und Veräußerung eines 

Erbbaurechts. 

■ Die Bestellung eines das Grundstück 

belastenden Rechts (Ausnahme zur 

Durchführung von Baumaßnahmen im 

Sinne des § 148 Abs. 2 BauGB). 

■ Den Abschluss eines schuldrechtlichen 

Vertrags, durch den eine Verpflichtung zu 

einem der vorgenannten Rechtsgeschäfte 

begründet wird. 

■ Die Begründung, Änderung oder Aufhe-

bung einer Baulast. 

■ Die Teilung eines Grundstücks. 

 

Die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben, die 

der Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

und 2 BauGB unterliegen, orientiert sich an 

den Zielen und Zwecken der Sanierung, wie 

sie sich aus dem Sanierungskonzept der Ge-

meinde ergeben. Dies kann in einem Bebau-

ungsplan oder einer informellen Rahmenpla-

nung (§ 140 Nr. 4 BauGB) niedergelegt sein. 

Während zu Beginn der Sanierung allgemein 

gehaltene Ziele und Zwecke der Sanierung als 

Beurteilungsgrundlage für die Prüfung der 

Genehmigungsfähigkeit herangezogen wer-

den. 

Die Ausübung des Vorkaufsrechtes muss 

durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfer-

tigt sein. Das ist dann der Fall, wenn dadurch 

den städtebaulichen Zwecken gedient werden 

soll. In förmlich festgesetzten Sanierungsge-

bieten muss sich daher die Ausübung des 

Vorkaufsrechts an den konkreten Erfordernis-

sen der Sanierung orientieren und dazu bei-

tragen, dass die besonderen Maßnahmen 

unterstützt werden, die zur Beseitigung der 

städtebaulichen Missstände erforderlich sind. 

10.4 Empfehlungen zum  

Sanierungsverfahren 

Die Entscheidung, ob die Sanierung mit oder 

ohne Einbeziehung der besonderen sanie-

rungsrechtlichen Vorschriften des Dritten Ab-

schnittes durchzuführen ist, beruht auf den 

Gegebenheiten der Situation und den mit der 

Sanierung verfolgten Zielen und Zwecken. 

Gemäß § 142 Abs.4 BauGB ist das verein-

fachte Verfahren zu wählen, wenn die §§ 152 

ff. für die Durchführung nicht erforderlich sind 

und die Durchführung hierdurch voraussicht-

lich nicht erschwert wird. 

Im aktuellen Maßnahmenkonzept sind folgen-

de wesentliche Sanierungsziele vorgesehen: 

■ Modernisierung und Instandsetzung priva-

ter Gebäude, insbesondere hinsichtlich 

einer energetischen Ertüchtigung, 

■ Umnutzung und Neubau des alten Schul-

hauses zu einem Bürgerhaus, 

■ Umnutzung leerstehender oder unterge-

nutzter Gebäude oder Gebäudeteile zur 

Schaffung von Wohnraum, 

■ Punktuelle Abbrüche und maßstabsge-

rechte Neubebauung, 

■ Gestaltung von Erschließungsbereichen 

und Freiräumen, 

 

Das Erfordernis für Anwendung der besonde-

ren sanierungsrechtlichen Vorschriften ist mit 

Blick auf die angestrebte Sanierung „Ortsmitte 

Dettingen“ aus nachstehenden Gründen nicht 

gegeben: 

■ Im Vordergrund der Sanierungsmaßnah-

me steht der Erhalt der historisch ge-

wachsenen Grundstücks- und Erschlie-

ßungsstrukturen. Es sind hier keine grund-

legenden Veränderungen vorgesehen, 

insbesondere keine umfassende Neuord-

nung privater Grundstücke.  
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■ Es ist kein umfassender Erwerb von 

Grundstücken durch die Stadt z. B. zur 

Beseitigung von Gebäuden und zur Vor-

bereitung einer Neubebauung vorgese-

hen. 

■ Da die Erhaltung, Instandsetzung und 

Modernisierung – und nicht die Umstruktu-

rierung – im Vordergrund stehen, sind 

keine dadurch bedingten Bodenwertstei-

gerungen zu erwarten.  

■ Es sind keine nennenswerten sanierungs-

bedingten Bodenwerterhöhungen zu er-

warten, weder durch die Neugestaltung 

von Erschließungsanlagen noch durch 

geplante Festsetzungen in einem Bebau-

ungsplan. Hierzu liegen bestätigende 

Aussagen vom Gutachterausschuss der 

Stadt Konstanz vor. 

■ Die Sanierungsziele können mit dem im 

vereinfachten Sanierungsverfahren gel-

tenden Vorkaufsrecht zugunsten der Ge-

meinde, der Anwendung der Genehmi-

gungen gemäß § 144 Abs. 1 und 145 

BauGB, sowie durch Anreize, wie dem 

Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

oder erhöhte Absetzungen nach §§ 7h, 10 

f und 11a Einkommensteuergesetz er-

reicht werden.  

 

Soweit es sich aus heutiger Sicht beurteilen 

lässt, wird bei der Verfahrensbestimmung der 

Ausschluss der besonderen sanierungs-

rechtlichen Vorschriften §§ 152 bis 156a 

BauGB empfohlen. 

Die Vorschrift über die genehmigungspflichti-

gen Vorhaben gemäß § 144 BauGB Abs. 1 ist 

für die Stadt ein wichtiges Kontrollinstrument 

für die Umsetzung der Sanierungsziele. Bau-

vorhaben, die das Erreichen von Sanierungs-

zielen erschweren oder behindern, können 

somit verhindert werden. Die Anwendung der 

Genehmigungspflichten nach § 144 Abs. 2 ist 

für die Umsetzung der geplanten Sanierungs-

ziele von geringerer Bedeutung. Es wird des-

halb empfohlen, die Sanierungssatzung ledig-

lich unter Einbeziehung des § 144 BauGB 

Abs. 1 zu beschließen und § 144 BauGB 

Abs. 2 auszunehmen. Die Eintragung von 

Sanierungsvermerken in die Grundbücher der 

im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke 

ist damit nicht erforderlich. 
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10.5 Förderung von privaten  

Einzelmaßnahmen 

Gemäß den Städtebauförderungsrichtlinien 

(StBauFR) kann die Gemeinde die Zuwen-

dung aus der Städtebauförderung für be-

stimmte Maßnahmen, die der Zielerreichung 

der Sanierung dienen, an private Dritte weiter-

geben. Die Bezuschussung soll dazu dienen, 

die Baustruktur an heutige Verhältnisse anzu-

passen. Die Gemeinde entscheidet hierbei 

nach der städtebaulichen Bedeutung, der 

baulichen Dringlichkeit sowie den finanziellen 

Gegebenheiten. Der Eigentümer hat auf die 

Bezuschussung keinen Rechtsanspruch. 

Förderung privater  

Erneuerungsmaßnahmen 

Die Bezuschussung von Erneuerungsmaß-

nahmen soll für die Eigentümer einen deutli-

chen Anreiz bilden, um städtebauliche Miss-

stände zu beseitigen und die Wohnverhältnis-

se und die Funktionsfähigkeit des Gebietes zu 

verbessern. Der Eigentümer eines Gebäudes, 

der Erneuerungsmaßnahmen bzw. Moderni-

sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 

Sinne des § 177 BauGB durchführt, soll des-

halb einen anteiligen Zuschuss aus Sanie-

rungsmitteln erhalten. Es sind dabei die nach-

folgend aufgeführten Anforderungen an die 

Baumaßnahme einzuhalten. 

Förderung privater Ordnungsmaßnahmen 

Nach § 147 BauGB ist die Durchführung der 

Ordnungsmaßnahmen Aufgabe der Gemein-

de. Gemäß § 146 Abs. 3 BauGB kann sie die 

Durchführung aufgrund eines Vertrages je-

doch ganz oder teilweise den Eigentümern 

überlassen. 

Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören 

insbesondere die Freilegungskosten (Ab-

bruch- bzw. Abbruchfolgekosten) sowie die 

Gebäuderestwertentschädigung ( = Substanz-

verlust beim sanierungsbedingten Abbruch 

eines Gebäudes bzw. Gebäudeteils). Der 

Substanzverlust ist dabei im Vorfeld der Maß-

nahme gutachterlich zu ermitteln. 

Gestaltungsempfehlung 

Für die Sicherung und Erhaltung eines einheit-

lichen, in der Regel historisch gewachsenen 

Ortsbildes können allgemein gültige Gestal-

tungsrichtlinien oder eine Gestaltungssatzung 

erlassen werden. Grundsätzlich sollte die indi-

viduelle Abstimmung ortsbildprägender Ele-

mente (Außengestaltung, Materialwahl und 

Farbgebung) auf dieser Grundlage mit dem 

jeweiligen Eigentümer erfolgen. 

In jedem Fall haben private Erneuerungs- und 

Ordnungsmaßnahmen über den individuellen 

privaten Vorteil hinaus auch der Ortsbildpflege 

und der allgemeinen Verbesserung der städ-

tebaulichen Situation zu dienen. 
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Planteil 

Plandarstellungen 

■ Luftbild 

■ Abgrenzung Untersuchungsgebiet 

■ Städtebauliche Situation - Erdgeschossnutzungen 

■ Städtebauliche Missstände 

■ Städtebauliche Analyse  

■ Neuordnungskonzept 

■ Maßnahmenkonzept 

■ Vorschlag für Förmliche Festlegung 

Beteiligung der Behörden und  

Träger öffentlicher Belange 
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Abb. 45:  Impressionen aus dem Untersuchungsgebiet 
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Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

ABGRENZUNGSPLAN

Projekt Nr. 85262
08.02.2018/ef
20.02.2018/schr
08.05.2018/ef

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

o.M.

Abgrenzung des erweiterten Untersuchungsbereichs
"Ortsmitte Dettingen" ca. 4,38 ha
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Wohnen (einschließlich Nebenräume)

Öffentliche Einrichtungen

Gastronomie/
Pension/ Beherbergungsgewerbe

Versorgung / Lebensmittel

Dienstleistung

Versorgungsanlagen (Elektrizität)

Nebennutzung

Garagen / Tiefgaragen / Carport /
Unterstand für Fahrräder

Landwirtschaft

Leerstand
Teilleerstand / untergenutzt

EG Nutzung

Stadt
Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

EG-NUTZUNGEN

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

o.M.

Projekt Nr. 85262
10.08.2017 /ef
15.01.2018 /na
20.02.2018/schr
08.05.2018/ef

Abgrenzung des erweiterten Untersuchungsbereichs
"Ortsmitte Dettingen" ca. 4,38 ha



Gestaltungspotenzial Gebäude

Gestaltungsmängel im öffentlichen
Bereich / Mangelnde Aufenthaltsqualität

Gestaltungsdefizite in privaten Hofbereich /
Hoher Versieglungsgrad

mindergenutze Gebäude
Leerstand/Teilleerstand

mindergenutzte oder ungeordnete
Flächen/ Innenentwicklungspotenzial

hohes Verkehrsaufkommen / Konfliktbereich Durchgangs-
verkehr / Belastung durch Immission / Lärm / Abgasse

Erschließung über Fremdgrundstück

Engstelle im Gehwegbereich

Eingeengte Lage

Funkionale Mängel

Räumliche Mängel / Ortsbild

Gestaltungsmängel im Erschließungsbereich

Beurteilung durch Bestandsaufnahme vor
Ort 04.08.2017 äußere Einschätzung

Stadt
Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

STÄDTEBAULICHE
MISSSTÄNDE

Gestaltungsmängel im öffentlichen Raum

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

Projekt Nr. 85262
05.10.2017/na
19.02.2018/na
20.02.2018/schr
08.05.2018/efo.M.

Abgrenzung des erweiterten Untersuchungsbereichs
"Ortsmitte Dettingen" ca. 4,38 ha
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Mängel in der Bausubstanz
- geringe Mängel

Mängel in der Bausubstanz
- erhebliche Mängel

Mängel in der Bausubstanz
- ohne Mängel

Energetisches
Verbesserungspotenzial

Gebäudesubstanz

Stadt
Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

STÄDTEBAULICHE ANALYSE

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

Projekt Nr. 85262
05.10.2017/na
20.02.2019/schr
22.03.2018/ef
08.05.2018/efo.M.

Abgrenzung des erweiterten Untersuchungsbereichs
"Ortsmitte Dettingen" ca. 4,38 ha

Mängel in der Bausubstanz
- substantielle Mängel
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Stadt
Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

NEUORDNUNGSKONZEPT

Projekt Nr. 85262
20.02.2018/schr
08.05.2018/ef
05.06.2018/cra

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Gebäude Umnutzung

Gehweg / Fußweg
Straßenfläche

neu zu gestaltender Straßen- und Freiraum /
Aufwertung der Aufenthaltsqualität

Grünbereich, Bäume

Parkplatz / Stellplätze

Gebäude

Erschließung

Hoffläche

P

Parkplatz / Stellplätze neuP

Erschließung über Fremdgrundstück

Bachlauf

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N o.M.

Gebäude Sanierung

Abgrenzung des erweiterten Untersuchungsbereichs
"Ortsmitte Dettingen" ca. 4,38 ha

Abgrenzungsvorschlag für förmlich festzulegendes
Sanierungsgebiet im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 3,74 ha



Stadt
Konstanz

Integriertes Entwicklungskonzept
Vorbereitende Untersuchungen

"Ortsmitte Dettingen"

MASSNAHMENKONZEPT

Modernisierung / Instandsetzung
- druchgreifende Intensität

Gebäude / Umnutzung

ohne Veränderung

Abbruch

Denkmaleigenschaft nach § 2
bzw.§ 28 DSchG

D

Modernisierung / Instandsetzung
- geringe Intensität

Gestaltungsmaßnahmen
öffentlicher Raum

Eigentum der Stadt

Gebäude

Grundstück / Erschließung

Sonstiges

Städtebauliche Entwicklung

Erhaltenswerte bauliche AnlageE

S

Hauptgeschäftsstelle
Stuttgart
Olgastraße 54

N

Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha

Projekt Nr. 85262
05.10.2017/na
20.02.2018/schr
21.03.2018/cra
11.05.2018/efo.M.
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Vorbereitende Untersuchungen
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Abgrenzung der Vorbereitenden Untersuchungen
im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 4,05 ha
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Abgrenzungsvorschlag für förmlich festzulegendes
Sanierungsgebiet im Bereich "Ortsmitte Dettingen" ca. 3,74 ha
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 Gemäß § 139 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 BauGB soll die 

Kommune den öffentlichen Aufgabenträgern, deren Aufgabenbereiche 

durch die Sanierung berührt werden können, möglichst frühzeitig 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. In der Stellungnahme haben 

die öffentlichen Aufgabenträger Aufschluss über von ihnen 

beabsichtigte und bereits eingeleitete Maßnahmen sowie deren 

zeitliche Abwicklung zu geben, welche für die Sanierung bedeutsam 

sein können. Darüber hinaus sollen die öffentlichen Aufgabenträger 

gemäß § 139 Abs. 1 BauGB die Vorbereitung und Durchführung der 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der ihnen 

obliegenden Aufgaben unterstützen. Die Aufforderung zur Abgabe der 

Stellungnahme erfolgte mit Schreiben vom 15.08.2017. Als Frist zur 

Abgabe der Stellungnahme wurde der 13.10.2017 eingeräumt. 

 

Insgesamt wurden 20 öffentliche Aufgabenträger angeschrieben. 

Als Ergebnis der Beteiligung lässt sich festhalten, dass insgesamt 

keine Bedenken gegen die vorgeschlagene Sanierungsmaßnahme 

bestehen und die Hinweise und Anregungen mit den Analysen und 

Planungen der STEG übereinstimmen. 

 

Von den 20 angeschriebenen öffentlichen Aufgabenträgern 

haben 11 geantwortet: 

 ■ terranets bw GmbH 

■ Netze BW GmbH 

■ Deutsche Telekom Technik GmbH 

■ Polizeipräsidium Konstanz 

■ Unitymedia BW GmbH 

■ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 

Landesverband Baden-Württemberg e.V., Ortsgruppe 

Konstanz Umweltschutzzentrum 

■ Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 

■ Landratsamt Konstanz - Amt für Baurecht und Umwelt 

■ Handelsverband Südbaden e.V. 

■ Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 

Stuttgart 

■ Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau 

 

 Die Stellungnahmen sind auszugsweise nachfolgend aufgeführt. Die 

vollständigen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sind dem Anhang zu entnehmen. Teilweise 

gingen fachspezifische Anregungen ein, welche in den Konzepten 

entsprechend berücksichtigt werden. Die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange sind bei Bedarf bzw. wenn gewünscht im 

weiteren Verfahren und bei konkreten Maßnahmen jeweils wieder zu 

beteiligen. 

 

terranets bw GmbH, 
Antwort vom 21.08.2017 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist nicht erforderlich 

■ Keine Anlagen der terranets bw GmbH im 

Geltungsbereich vorhanden 

 



Netze BW GmbH 

Antwort vom 30.08.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist nicht notwendig 

■ Keine Anlagen der Netze BW GmbH im 

Geltungsbereich vorhanden 

 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH; 
Antwort vom 16.08.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist erforderlich 

■ „Die Telekom hat zur Zeit [im Geltungsbereich] keine 

Baumaßnahmen geplant.“ 

■ „[…] im Augenblick keine Einwände gegen Ihre 

Planungen.“ 

 

Polizeipräsidium Konstanz 
Antwort vom 21.09.2017 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ Keine grundsätzlichen Bedenken 

■ Beteiligung explizit bei den Themen „Ausgestaltung des 

öffentlichen Verkehrsraums“ und „privaten Anschlüssen 

an den öffentlichen Verkehrsraum“ gefordert. 

 

Unitymedia BW GmbH 
Antwort vom 21.09.2017 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ Keine Einwände gegen die Planung 

 

Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland 
(BUND),  
Antwort vom 28.09.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ „Die Ortsmitte von Dettingen beherbergt […] eine große 

Vielzahl an wertvollen alten Gehölzen und Vögeln.“ 

■ „[Es ist] unerlässlich, schonend mit dem vorhandenen 

Gehölzbestand umzugehen.“ 

■ „Die großen dichten Grüngürtel zu beiden Seiten des 

Parkplatzes nördlich des Schulgeländes sollten 

weitestgehend bestehen bleiben.“ 

■ „Während der Bauphase dennoch entfallenden 

Gehölze sollten mit einheimischen Bäumen und 

Sträuchern auf dem Gelände nachgepflanzt werden. 

Auch eine Dachbegrünung ist, vor Allem aufgrund der 

Versiegelung von Wertvollen Grünflächen auf der 

Brunnenhalde, wünschenswert und sollte mit 

einheimischen Arten erfolgen.“ 

■ Gehölzersatz ist im Bebauungsplan mit einer Pflanzliste 

sicherzustellen. 

■ Rodungen sollten außerhalb der Brutzeit vorgenommen 

werden. 

■ „Die bestehenden Gebäude sollten vor dem Umbau auf 

Fledermaus- und Mauerseglerquartieren untersucht 

werden.“ 

■ An Neubauten sind Quartiere für Fledermäuse und 

Mauersegler vorzusehen. 

■ Vorschlag zur Festsetzung der Anforderungen des 

BUND, ist dem Anhang zu entnehmen.  

 

Industrie- und 
Handelskammer 
Hochrhein-Bodensee 
Antwort vom  05.10.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist nicht notwendig 

■ Keine Bedenken und Anregungen 

■ Die vorgegebenen Sanierungs- und Entwicklungsziele 

[…] sind geeignet, die Bedeutung der Ortsmitte als 

Versorgungsbereich und Begegnungsraum zu 



festigen.“ 

■ „Wichtig ist dabei, dass die durchzuführenden 

Maßnahmen die Nahversorgung nicht beeinträchtigen 

und bestehender Parkraum erhalten bleibt.“ 

Landratsamt Konstanz - 
Amt für Baurecht und 
Umwelt 
Antwort vom 06.10.2017 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Kreisarchäologie 

■ Bisher keine archäologischen Befunde bekannt. 

■ Der östliche Bereich des Planungsgebietes liegt älteren 

Siedlungskern aus dem 9. Jhd. […]  

■ Im nicht überbauten Bereich im nördlichen 

Planungsgebiet (Brunnenhalde) können unbekannte 

archäologische Fundstellen nicht ausgeschlossen 

werden.  

■ „Um frühzeitig archäologische Bodendenkmale 

größerer Ausdehnung lokalisieren zu können […] sind 

bereits in einem frühen […] Prospektionsmaßnahmen 

in Form von geophysikalischen Messungen und/oder 

Baggersondagen in den einzelnen Teilabschnitten des 

Entwicklungsgebiets notwendig.“ 

■ „Die Kosten […] sind vom Vorhabenträger zu 

übernehmen.“ 

■ „Alle bodenkundlichen Untersuchungen oder andere 

Erdeingriffe sind frühzeitig mit den oben genannten 

Behörden abzustimmen.“ 

 

Landwirtschaft 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Naturschutz 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

■ […] bei möglichen Abbruch- oder 

Umgestaltungsmaßnahmen oder auch Bauvorhaben 

durchaus Belange des Artenschutzes beeinträchtigen 

können.  

■ Im diesem Zusammenhang ist eine möglichst 

frühzeitige Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 

erforderlich.  

 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

■ Abwassertechnik, Grundwasserschutz, 

Wasserversorgung - Keine Hinweise, Anregungen oder 

Bedenken 

■ Altlasten - Im Gebiet befinden sich der Altstandort 

„Allensbacher Str. 3“ welcher im Boden- und 

Altlastenkataster geführt wird. […] 

 

Bodenschutz 

■ Für den Eingriff in das Schutzgut Boden, der bisher 



unbebauten Grundstücke, ist ein 

Eingriff/Ausgleichsbilanzierung mit Benennung der 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen zu erstellen. 

 

Oberirdische Gewässer 

■ Durch das Planungsgebiet verläuft der verdolte 

Duttenbühlbach, […].  

Eine Teilordnung wäre zu prüfen und würde einen 

Aufwertung sowie die Erlebbarkeit im Bereich der 

Ortsmitte bedeuten. 

Handelsverband Südbaden 
e.V. 
Antwort vom 09.10.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ Bestätigung der Wichtigkeit eines Bürgerhauses. 

■ „Gleichzeitig soll der öffentliche Raum auch 

gestalterisch aufgewertet werden.“ 

■ Die Bedeutung eines ausreichend umfangreichen 

Parkraumangebotes wird betont. 

■ „Hierbei ist darauf zu achten, dass der Parkraum auch 

kostenlos angeboten wird, da Dettingen anders als die 

Kernstadt von Konstanz als ländlicher Raum zu werten 

ist und die alternativen Einkaufsorte […] dadurch 

gekennzeichnet sind, dass dort auch kostenloses 

Parken möglich ist. 

■ Es wird eine engere Kommunikation mit den 

ansässigen Gewerbebetrieben empfohlen.   

 

Regierungspräsidium 
Stuttgart - Landesamt für 
Denkmalpflege  
Antwort vom 12.10.2017 
 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ „[…] im Untersuchungsgebiet sind sowohl Belange der 

Bau- und Kunstdenkmalpflege als auch der 

archäologischen Denkmalpflege berührt.“  

■ „Im Untersuchungsraum findest sich folgendes 

Kulturdenkmal gemäß §2 DSchG:  

o Kapitän-Römer-Straße 11 (Flstnr. 0-34) 

■ „Der Bau zeichnet sich aus durch weitestgehend 

vollständige Erhaltung im historischen Bestand und 

Erscheinungsbild“ 

■ „Planungen bzw. Maßnahmen, die Kulturdenkmale 

betreffen, sind möglichst frühzeitig mit den 

Denkmalbehörden abzustimmen.“ 

■ Folgende Prüffälle sind mitgeteilt: 

o „Historischer Ortskern Dettingen, der seit dem 

9. Jh. Historisch überliefert ist. Hier ist bei 

Bodeneingriff mit archäologischen Resten zu 

rechnen.“ 

■ „Flächige Baumaßnahmen in bislang nicht tiefgreifend 

gestörten Arealen bedürfen der 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung.“ 

■ Gegebenenfalls notwendige wissenschaftliche 

Dokumentationen können auf Kosten der Investoren 

notwendig sein. 

■ „Im Einzelfall kann eine abschließende Stellungnahme 

allerdings erst anhand ergänzender Materialien 



erfolgen […].“ 

■ „geplante Maßnahmen sollten frühzeitig zur 

Abstimmung bei der Archäologischen Denkmalpflege, 

vertreten durch Herr Dr. Jenische in Abstimmung mit 

dem Kreisarchäologen Herrn Dr. Hald eingereicht 

werden. 

■ „[…] beim Antreffen bislang unbekannter 

Kulturdenkmale gemäß §§ 20 und 27 DSchG [wir] 

hingewiesen.“ 

■ Bei archäologischen Funden ist gemäß § 20 DSchG die 

Denkmalbehörde zu benachrichtigen. 

■ „Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ($ 27 

DSchG) wird hingewiesen.“ 

 

 

Regierungspräsidium 
Freiburg – Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 
Antwort vom 12.10.2017 

Weitere Verfahrensbeteiligung ist notwendig und erwünscht  

■ Keine nichtüberwindbaren rechtlichen Vorgaben 

aufgrund fachgesetzlicher Regelungen 

■ Keine beabsichtigten eigenen Planungen und 

Maßnahmen nach Angaben des Sachstandes 

 

Geotechnik 

■ „Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 

Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 

geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 

getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 

gutachtenden Ingenieursbüros.“ 

■ Andernfalls sind folgende geotechnische Hinweise für 

den Bebauungsplan empfohlen: 

o  „Das Plangebiet befindet sich […] im 

Verbreitungsbereich der Gesteine der 

Tettnang-Subformation […].“ 

o „Mit lokalen Auffüllungen vorangegangenen 

Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastenabtragung 

geeignet sind, ist zu rechnen. 

o „Mit einem oberflächennahen saisonalen 

Schwinden[…] und Quellen […] des tonigen/ 

tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 

rechnen.“ 

o „Bei […] geotechnischen Fragen […] werden 

objektbezogenen  Baugrunduntersuchungen 

gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

private Ingenieursbüros empfohlen.“ 

 

Boden 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Mineralische Rohstoffe 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Grundwasser 



■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Bergbau 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

 

Geotopschutz 

■ Keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Allgemeine Hinweise 

■ Vorhandene Bohrdaten des LGRB können des 

Internetportals (http://www.lgbr-bw.de) entnommen 

werden 

■ Geotopkataster im Internet unter http://lgbr-

bw.de/geotourismus/geotope 

 

 
Zusammenfassung Aus den Anmerkungen der öffentlichen Aufgabenträger geht hervor, 

in welchem Maße die Belange einzelner Fachbereiche durch die 

Sanierung betroffen werden.  

Die Aufgabenträger sind weiterhin an den Maßnahmen zu 

beteiligen, sofern sie das in Ihrer Stellungnahme geäußert haben.  

 

Dabei ist anzumerken, dass sich die einzelnen Belange 

unterschiedlicher Aufgabenträger teilweise überschneiden. Bei 

Maßnahmen die einen Überschneidungsbereich von mehreren 

Aufgabenträgern  betreffen, sind diese gegeneinander abzuwägen.   

 

  

http://www.lgbr-bw.de/
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